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Amts- und Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft

HELDBURGER UNTERLAND
mit den Städten Heldburg und Ummerstadt
sowie den Gemeinden Straufhain, 
Westhausen, Schlechtsart und 
Schweickershausen

Amtlicher Teil der Verwaltungsgemeinschaft „Heldburger Unterland“

Bekanntmachung

über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen  
für die Europawahl am Sonntag, 09. Juni 2024

1.
Das Wählerverzeichnis zur Europawahl
für die Gemeinden Schlechtsart, Schweickershausen, Straufhain 
und Westhausen, sowie die Städte Heldburg und Ummerstadt 
wird von Montag, 20. Mai bis Freitag, 24. Mai 2024 während der 
allgemeinen Öffnungszeiten im Einwohnermeldeamt der Ver-
waltungsgemeinschaft Heldburger Unterland, Häfenmarkt 164, 
98663 Heldburg für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereit-
gehalten. Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten 
von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen kön-
nen Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft 
gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht 
auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahl-
berechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß  
§ 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt; die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.
2.
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, 
kann Einspruch einlegen, und zwar vom 20. bis 24. Mai 2024 bei 
dem Einwohnermeldeamt der Verwaltungsgemeinschaft Held-
burger Unterland, Häfenmarkt 164, 98663 Heldburg
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nieder-
schrift eingelegt werden. Außerhalb der allgemeinen Öffnungs-
zeiten kann der Einspruch nur schriftlich eingelegt werden.
3.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, er-
halten spätestens bis zum 19. Mai 2024 eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis 
einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht 
nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein mit Brief-
wahlunterlagen erhalten haben, erhalten keine Wahlbenachrich-
tigung.
4.
Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 69 
Hildburghausen durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahl-
raum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teil-
nehmen.

5.
Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1
wer in das Wählerverzeichnis eingetragen und wahlberechtigt ist.
Der Wahlschein kann in diesem Fall bis zum Freitag, 07. Juni 
2024, 18 Uhr bei dem Einwohnermeldeamt der Verwaltungs-
gemeinschaft Heldburger Unterland, Häfenmarkt 164, 98663 
Heldburg mündlich, schriftlich oder elektronisch (nicht aber tele-
fonisch) beantragt werden. Wer bei nachgewiesener plötzlicher 
Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten aufsuchen kann, kann den Wahlschein noch bis 
zum Wahltag, 15 Uhr, beantragen.
5.2
eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtig-
te Person, wenn

a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antrags-
frist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis (bei Deutschen 
nach § 17 Abs. 1, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der 
Europawahlordnung) - bis zum 19. Mai 2024 - oder die Ein-
spruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis (nach § 21 Abs. 1 
der Europawahlordnung) - bis zum 24. Mai 2024 - versäumt 
hat,

b) ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter Buchsta-
be a) genannten Fristen entstanden ist,

c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist 
und die Gemeinde von der Feststellung erst nach Abschluss 
des Wählerverzeichnisses erfahren hat.

Der Wahlschein kann in diesem Fall bei der in Nr. 5.1 bezeich-
neten Stelle noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, mündlich, schriftlich 
oder elektronisch (nicht aber telefonisch) beantragt werden.
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt 
ist. Behinderte Wahlberechtigte können sich bei der Antragstel-
lung der Hilfe einer anderen Person bedienen.
6.
Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person zugleich

- einen amtlichen Stimmzettel,
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, 

an die der Wahlbrief zu übersenden ist, und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.
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5.
Einen Wahlschein erhält auf Antrag,
5.1
ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2
ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist 
zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,

b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von 
Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwen-
dung festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach  
Abschluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum zweiten Tag vor der Wahl  
(24. Mai 2024), bis 18:00 Uhr, bei dem Einwohnermeldeamt der 
Verwaltungsgemeinschaft Heldburger Unterland, Häfenmarkt 
164, 98663 Heldburg oder per Fax unter 036871/28888 mündlich 
oder schriftlich beantragt werden. Eine telefonische Antragstel-
lung ist unzulässig.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage 
vor der Wahl (25. Mai 2024), 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.
Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der der An-
tragsteller wahlberechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemeinde, 

die Anschrift der Verwaltungsgemeinschaft, die Nummer des 
Stimmbezirkes und des Wahlscheins angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben ge-
nannten Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmäch-
tigte Person auszuweisen.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzeitig 
an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26. Mai 2024 bis 
18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann bei der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle auch abgegeben werden.
Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

03.04.2024
König
Beauftragter für die
Durchführung der Wahl

Achtung Sondernutzung!
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, wir möchten Sie noch mal 
auf das Thema Sondernutzung auf öffentlichem Straßenland hin-
weisen.

Sondernutzung bedeutet: Sobald Sie in Betracht ziehen Flächen, 
die dem öffentlichen Verkehrsraum angehören (Gemeindestra-
ßen -wege -plätze) innerhalb und außerhalb der geschlossenen 
Ortslage, außerdem an Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für 
einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftli-
chen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte 
Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat 
sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterla-
gen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die be-
vollmächtigte Person auszuweisen. Bei der Briefwahl muss 
der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absen-
den, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 
18.00 Uhr eingeht.

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der Deut-
schen Post AG unentgeltlich befördert.

02.04.2024
Im Auftrag
König
Beauftragter für die Wahl

Bekanntmachung

über das Recht auf Einsichtnahme in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von 

Wahlscheinen für die Wahl des Kreistages und des 
Landrates am Sonntag, 26. Mai 2024

1.
Das Wählerverzeichnis liegt in der Zeit vom 06. Mai 2024 bis  
10. Mai 2024 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) bei dem Einwohner-
meldeamt der Verwaltungsgemeinschaft Heldburger Unterland, 
Häfenmarkt 164, 98663 Heldburg zu jedermanns Einsicht aus.
Die Einsichtnahme ist zu den allgemeinen Dienststunden wie 
folgt möglich:

Montag in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und

in der Zeit von 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Da-
ten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft 
zu machen, aus denen sich eine
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses 
ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsicht-
lich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein 
Sperrvermerk nach dem Thüringer Meldegesetz eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist durch ein Bildschirmgerät möglich.
2.
Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrichtig 
oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. bis 16. Tag vor 
der Wahl (06. bis 10. Mai 2024) Einwendungen gegen das Wäh-
lerverzeichnis erheben. Einwendungen können darauf gerichtet 
sein, eine neue Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene 
Eintragung zu streichen oder zu berichtigen.
Die Einwendungen müssen bei dem Einwohnermeldeamt der Ver-
waltungsgemeinschaft Heldburger Unterland, Häfenmarkt 164, 
98663 Heldburg schriftlich erhoben oder zur Niederschrift erklärt 
werden; die vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu machen. Nach 
Ablauf der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht mehr zulässig.
3.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein (hierzu unten Nr. 5) hat.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 21. Tag vor der Wahl (05. Mai 2024) 
eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.
4.
Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.
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Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk 
nach dem Thüringer Meldegesetz eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist durch ein Bildschirmgerät möglich.
2.
Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrichtig 
oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. bis 16. Tag vor 
der Wahl (06. bis 10. Mai 2024) Einwendungen gegen das Wäh-
lerverzeichnis erheben. Einwendungen können darauf gerichtet 
sein, eine neue Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene 
Eintragung zu streichen oder zu berichtigen.
Die Einwendungen müssen bei dem Einwohnermeldeamt der 
Verwaltungsgemeinschaft Heldburger Unterland, Häfenmarkt 
164, 98663 Heldburg schriftlich erhoben oder zur Niederschrift 
erklärt werden; die vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu ma-
chen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht 
mehr zulässig.
3.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein (hierzu unten Nr. 5) hat.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 21. Tag vor der Wahl (05. Mai 2024) 
eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.
4.
Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.
5.
Einen Wahlschein erhält auf Antrag,
5.1
ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2
ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist 
zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,

b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von 
Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwen-
dung festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach  
Abschluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum zweiten Tag vor der Wahl  
(24. Mai 2024), bis 18:00 Uhr, bei dem Einwohnermeldeamt der 
Verwaltungsgemeinschaft Heldburger Unterland, Häfenmarkt 
164, 98663 Heldburg oder per Fax unter 036871/28888 mündlich 
oder schriftlich beantragt werden. Eine telefonische Antragstel-
lung ist unzulässig.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage 
vor der Wahl (25. Mai 2024), 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.
Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der der An-
tragsteller wahlberechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemeinde, 

die Anschrift der Verwaltungsgemeinschaft, die Nummer des 
Stimmbezirkes und des Wahlscheins angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

und Kreisstraßen für zum Beispiel Ablagerungen von Materialien 
jeglicher Art, Aufstellung von Gerüsten, Containern etc. nutzen 
zu wollen, müssen Sie einen Antrag auf Sondernutzung in der 
Verwaltungsgemeinschaft Heldburger Unterland stellen.

In der Regel soll dieser Antrag schriftlich innerhalb von 2 Wochen 
vor der Nutzung, per E-Mail an:
ordnungsamt@vg-heldburgerunterland.de
oder
per Post an VG Heldburger Unterland, Ordnungsamt, Häfen-
markt 164, 98663 Heldburg, gesendet werden.

Wir weisen darauf hin, dass eine nicht genehmigte Sondernut-
zung eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Die Geldbuße kann bis 
zu 5.000,00 € betragen.

Ihr Ordnungsamt

Schließung der Verwaltung
Die Verwaltungsgemeinschaft Heldburger Unterland

ist am 10.05.2024 geschlossen.

Verwaltungsgemeinschaft  
„Heldburger Unterland“
Häfenmarkt 164
98663 Heldburg
E-Mail: post@vg-heldburgerunterland.de
www.vg-heldburgerunterland.de
Tel.: 036871/288-0

Öffnungszeiten:

Montag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr
Dienstag: 09.00 Uhr - 12.00 Uhr

13.00 Uhr - 15.30 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 09.00 Uhr - 12.00 Uhr

13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Freitag: 09.00 Uhr - 12.00 Uhr

Termine für das Einwohnermeldeamt bitte vorher telefo-
nisch vereinbaren!
(Durchwahl - 27)

Stadt Heldburg

Bekanntmachung

über das Recht auf Einsichtnahme in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von 

Wahlscheinen für die Wahl des Stadtrates und der 
Ortsteilbürgermeister am Sonntag, 26. Mai 2024

1.
Das Wählerverzeichnis liegt in der Zeit vom 06. Mai 2024 bis  
10. Mai 2024 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) bei dem Einwohner-
meldeamt der Verwaltungsgemeinschaft Heldburger Unterland, 
Häfenmarkt 164, 98663 Heldburg zu jedermanns Einsicht aus.
Die Einsichtnahme ist zu den allgemeinen Dienststunden wie 
folgt möglich:

Montag in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und

in der Zeit von 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollständig-
keit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von  
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(GVBl. S. 22), in der jeweils gültigen Fassung und der Thürin-
ger Feuerwehr-Organisationsverordnung (ThürFwOrgVO) vom  
27. Januar 2009 (GVBl. S. 1), in der jeweils gültigen Fassung hat 
der Stadtrat der Stadt Heldburg in seiner Sitzung am 07.03.2024 
folgende Satzung beschlossen und die Stadt Heldburg erlässt 
diese:

§ 1
Organisation, Bezeichnung

(1) Die Stadt Heldburg errichtet zur Erfüllung Ihrer Aufgaben 
nach den §§ 1, 2, 3, 4, 9 und 10 des ThürBKG eine Feuerwehr. 
Die Feuerwehr der Stadt Heldburg ist eine öffentliche Feuerwehr 
und wird als freiwillige Feuerwehr geführt.
(2) Die Feuerwehr der Stadt Heldburg gliedert sich in folgende 
Stadtteilfeuerwehren, welche als Zusatzbezeichnung ihren je-
weiligen Stadtteil an die Bezeichnung der Feuerwehr der Stadt 
Heldburg anführen:

- Stadtteil Gellershausen,
- Stadtteil Gompertshausen,
- Stadtteil Heldburg,
- Stadtteil Hellingen.

(3) Zur Unterstützung der Stadtteilfeuerwehr „Freiwillige  
Feuerwehr der Stadt Heldburg - Stadtteil Heldburg“ werden in 
den Stadtteilen Bad Colberg und Lindenau jeweils eine Lösch-
gruppe als unselbständige Bestandteile der Stadtteilfeuerwehr 
Heldburg gebildet.
(4) Zur Unterstützung der Stadtteilfeuerwehr „Freiwillige  
Feuerwehr der Stadt Heldburg - Stadtteil Hellingen“ wird in den 
Stadtteilen Käßlitz, Poppenhausen und Rieth jeweils eine Lösch-
gruppe als unselbständige Bestandteile der Stadtteilfeuerwehr 
Hellingen gebildet.
(5) Die freiwillige Feuerwehr der Stadt Heldburg ist als öffentliche 
Feuerwehr (§ 3 Abs. 1 und § 9 ThürBKG) eine rechtlich unselb-
ständige gemeindliche Einrichtung (§ 10 Abs. 3 Satz 1 ThürBKG). 
Sie führt die Bezeichnung „Freiwillige Feuerwehr Stadt Heldburg 
- (Stadtteil)“.
(6) Die Gesamtleitung der Feuerwehr obliegt dem Stadtbrand-
meister.
(7) Die Leitung der jeweiligen Stadtteilwehr obliegt dem jeweili-
gen Wehrführer unter der Gesamtleitung des Stadtbrandmeis-
ters.
(8) Zur Gewinnung der notwendigen Anzahl von Feuerwehran-
gehörigen bedient sie sich der Unterstützung der Feuerwehrver-
eine (§ 19).

§ 2
Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr umfassen den ab-
wehrenden Brandschutz, die technische Unfallhilfe sowie die Hil-
feleistung bei anderen Vorkommnissen im Sinne der §§ 1 und 9 
ThürBKG, ferner die Brandsicherheitswache nach § 22 ThürBKG.
(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Stadt Heldburg die ak-
tiven Feuerwehrangehörigen gemäß § 3 Abs. 1 Ziff. 2 ThürBKG 
nach den geltenden Feuerwehr - Dienstvorschriften und sonsti-
gen einschlägigen Vorschriften aus- und fortzubilden. Die aktiven 
Feuerwehrangehörigen sind verpflichtet die Aus- und Fortbil-
dungsangebote der Stadt, des Landkreises sowie des Landes 
anzunehmen und sich aktiv daran zu beteiligen.
(3) Die aktiven Feuerwehrangehörigen haben die Stadt in allen 
Bereichen des Brandschutzes sowie der allgemeinen Hilfe zu un-
terstützen. Insbesondere sind sie verpflichtet,

1. an der Aus- und Fortbildung sowie an den Dienstversamm-
lungen der Freiwilligen Feuerwehr teilzunehmen,

2. bei Einsätzen des Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe-
leistung mitzuwirken, sowie

3. bei großen Veranstaltungen in der Stadt Heldburg die Absi-
cherung, insbesondere die Brandsicherheitswache durchzu-
führen.

§ 3
Gliederung der Freiwilligen Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Heldburg gliedert sich in folgende Ab-
teilungen:

1. Einsatzabteilung,
2. Jugendabteilung,
3. Alters- und Ehrenabteilung.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben ge-
nannten Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmäch-
tigte Person auszuweisen.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzeitig 
an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26. Mai 2024 bis 
18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann bei der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle auch abgegeben werden.
Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

03.04.2024
König
Gemeindewahlleiter

Bekanntmachung

über die Sitzung des Wahlausschusses der Stadt 
Heldburg zur Entscheidung über die Zulassung 
der eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl 

des Stadtrates und der Ortsteilbürgermeister am 
Sonntag, 26. Mai 2024

Die Sitzung des Wahlausschusses zur Entscheidung über die 
Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge gemäß § 17 Thü-
ringer Kommunalwahlgesetz und § 22 Thüringer Kommunalwahl-
ordnung findet am 23. April 2024 (33. Tag vor der Wahl) im Rat-
haus Heldburg, Sitzungssaal, Häfenmarkt 164, 98663 Heldburg 
wie folgt statt:

- 09:00 Uhr Stadtratswahl Heldburg
- 09:15 Uhr Ortsteilbürgermeisterwahl Albingshausen
- 09:30 Uhr Ortsteilbürgermeisterwahl Bad Colberg
- 09:45 Uhr Ortsteilbürgermeisterwahl Gellershausen
- 10:00 Uhr Ortsteilbürgermeisterwahl Gompertshausen
- 10:15 Uhr Ortsteilbürgermeisterwahl Heldburg
- 10:30 Uhr Ortsteilbürgermeisterwahl Hellingen
- 10:45 Uhr Ortsteilbürgermeisterwahl Holzhausen
- 11:00 Uhr Ortsteilbürgermeisterwahl Käßlitz
- 11:15 Uhr Ortsteilbürgermeisterwahl Lindenau
- 11:30 Uhr Ortsteilbürgermeisterwahl Poppenhausen
- 11:45 Uhr Ortsteilbürgermeisterwahl Rieth
- 12:00 Uhr Ortsteilbürgermeisterwahl Völkershausen

Der Wahlausschuss verhandelt und entscheidet in öffentlicher 
Sitzung. Jede Person hat Zutritt zu der Sitzung. Der Wahlleiter 
ist befugt, Personen, die die Ruhe und Ordnung stören, aus dem 
Sitzungsraum zu verweisen (§ 1 Abs. 3 Thüringer Kommunal-
wahlordnung).

Der Wahlausschuss ist bei Anwesenheit des Vorsitzenden ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienen Beisitzer beschlussfähig 
(§ 4 Abs. 6 Satz 1 Thüringer Kommunalwahlgesetz).

Der Wahlausschuss beschließt mit Stimmenmehrheit; bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden (§ 4 
Abs. 6 Satz 2 und 3 Thüringer Kommunalwahlgesetz).

03.04.2024
König
Gemeindewahlleiter

Satzung über die Freiwillige Feuerwehr  
der Stadt Heldburg

Aufgrund der §§ 19 Absatz 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Ge-
meinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalord-
nung - ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom  
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), in der jeweils gültigen Fassung 
in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über 
den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophen-
schutz (ThürBKG) vom 21. Dezember 2006 (GVBl. S. 684) in 
der Fassung der Neubekanntmachung vom 05. Februar 2008  
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oder der sonst zuständigen Vorgesetzten gewissenhaft durchzu-
führen. Sie haben insbesondere

a) die für den Dienst geltenden Vorschriften und Weisungen 
(z.B. Dienstvorschriften, Ausbildungsvorschriften, Unfallver-
hütungsvorschriften) sowie Anweisungen des Stadtbrand-
meisters oder der sonst zuständigen Vorgesetzten zu befol-
gen,

b) bei Alarm sofort zu erscheinen und den für den Alarmfall gel-
tenden Anweisungen und Vorschriften Folge zu leisten,

c) am Unterricht, an Übungen und sonstigen dienstlichen Ver-
anstaltungen teilzunehmen.

(4) Neu aufgenommene Feuerwehrangehörige dürfen vor  
Abschluss der feuerwehrtechnischen Ausbildung (Grundausbil-
dung) nur im Zusammenwirken mit ausgebildeten und erfahrenen 
aktiven Feuerwehrangehörigen im Dienst eingesetzt werden. An 
Einsätzen dürfen Sie erst teilnehmen, wenn sie die Grundausbil-
dung Teil 1 nach Ziffer 2.1.1 der FwDV 2 abgeschlossen haben.
(5) Absätze 3 und 4 gelten nicht für die Fachberater im Sinne des 
§ 5 Abs. 1 Satz 2.
(6) Für Tätigkeiten im Feuerwehrdienst außerhalb des Gemein-
degebietes werden Reisekosten in Anwendung des § 5 Abs. 2 
der Thüringer Feuerwehr - Entschädigungsverordnung vom 21. 
Dezember 1993 (GVBl. S. 33), geändert durch Verordnung vom 
11. Dezember 2001 (GVBl. S. 92) (ThürFwEntschVO) in der je-
weils gültigen Fassung erstattet.
(7) Die Gewährung von Aufwandsentschädigungen für beson-
dere Aufwendungen, im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeiten 
bei der Wahrnehmung besonderer Funktionen, wird durch eine 
gesonderte Satzung geregelt.

§ 8
Ordnungsmaßnahmen

(1) Verletzt ein Angehöriger der Einsatzabteilung seine Dienst-
pflicht, so kann der Stadtbrandmeister im Einvernehmen mit dem 
Feuerwehrausschuss ihm:

a. eine Ermahnung,
b. einen schriftlichen Verweis

aussprechen. Die Ermahnung wird unter vier Augen ausgespro-
chen. Vor dem Verweis ist dem Betroffenen Gelegenheit zur 
schriftlichen oder mündlichen Stellungnahme zu geben.
(2) Die Stadt kann aus wichtigem Grund

1. den ehrenamtlichen Stadtbrandmeister nach Anhörung der 
aktiven Feuerwehrangehörigen,

2. den Wehrführer nach Anhörung der aktiven Feuerwehrange-
hörigen des Stadtteiles entlassen;

für die Stellvertreter gilt diese Regelung entsprechend; der Bür-
germeister kann die Führer und Unterführer nach Anhörung des 
Stadtbrandmeisters von ihrer Funktion entbinden. Als wichtiger 
Grund im Sinne des Satzes 1 zählen z.B. das mehrfache unent-
schuldigte Fernbleiben vom Einsatz, von der Ausbildung und / 
oder bei angesetzten Übungen, unkameradschaftliches Verhal-
ten oder Beleidigung von Vorgesetzten.

§ 9
Alters- und Ehrenabteilung

(1) In die Alters- und Ehrenabteilung wird unter Überlassung der 
Dienstbekleidung übernommen, wer wegen Vollendung des 60. 
Lebensjahres, dauernder Dienstunfähigkeit oder aus sonstigen 
wichtigen persönlichen Gründen aus der Einsatzabteilung aus-
scheidet.
(2) Die Zugehörigkeit zur Alters- und Ehrenabteilung endet

a) durch Austritt, der schriftlich gegenüber dem Stadtbrand-
meister erklärt werden muss,

b) durch Ausschluss (§ 6 Abs. 4 Satz 1 gilt entsprechend).

§ 10
Jugendabteilung

(1) Die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Heldburg 
führt den Namen „Jugendfeuerwehr Heldburg“.
(2) Die Jugendfeuerwehr Heldburg ist der freiwillige Zusammen-
schluss von Kindern und Jugendlichen im Alter vom vollendeten 
6. Lebensjahr bis zum vollendeten 27. Lebensjahr. Sie gestaltet 
ihr Jugendleben als selbständige Abteilung der Freiwilligen Feu-
erwehr nach ihrer eigenen Jugendordnung.

§ 4
Persönliche Ausrüstung, Anzeigepflichten bei Schäden

(1) Die Feuerwehrangehörigen haben die empfangene persönli-
che Ausrüstung pfleglich zu behandeln und nach dem Ausschei-
den aus dem Feuerwehrdienst zurückzugeben. Für verloren 
gegangene oder durch außerdienstlichen Gebrauch beschädig-
te oder unbrauchbar gewordene Teile der Ausrüstung kann die  
Gemeinde Ersatz verlangen.
(2) Die Feuerwehrangehörigen haben auf dem Dienstweg dem 
Stadtbrandmeister unverzüglich anzuzeigen

- im Dienst erlittene Körper- und Sachschäden,
- Verluste oder Schäden an der persönlichen oder sonstigen 

Ausrüstung.

Soweit Ansprüche für oder gegen die Stadt in Frage kommen, ist 
die Anzeige an die Stadtverwaltung unverzüglich weiterzuleiten.

§ 5
Aufnahme in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuer-

wehr
(1) Die Einsatzabteilung setzt sich zusammen aus den aktiven 
Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr. In die Einsatzabteilung 
können Personen mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen 
zur Beratung der Freiwilligen Feuerwehr aufgenommen werden 
(Fachberater).
(2) Als aktive Feuerwehrangehörige können in der Regel nur Per-
sonen aufgenommen werden, die ihren Wohnsitz in der Stadt 
Heldburg haben (Einwohner) oder regelmäßig für Einsätze in der 
Stadt Heldburg zur Verfügung stehen. Sie müssen den Anforde-
rungen des Feuerwehrdienstes geistig und körperlich gewachsen 
sein, das 16. Lebensjahr vollendet und dürfen das 60. Lebensjahr 
nicht überschritten haben (§ 13 Abs. 1 Satz 1 ThürBKG).
(3) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr ist auf dem Dienst-
weg schriftlich beim Stadtbrandmeister zu beantragen. Minder-
jährige haben mit dem Aufnahmeantrag die schriftliche Zustim-
mungserklärung ihrer gesetzlichen Vertreter vorzulegen.
(4) Die geistige oder körperliche Tauglichkeit ist durch die  
Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung nach § 13 Abs. 4 
ThürBKG nachzuweisen.
(5) Auf Vorschlag des Stadtbrandmeisters entscheidet der Bür-
germeister über die Aufnahme und verpflichtet den ehrenamtli-
chen Feuerwehrangehörigen durch Handschlag zur ordnungs-
gemäßen Erfüllung seiner Aufgaben (§ 13 Abs. 3 ThürBKG).
(6) Die Verpflichtung, den Empfang des Feuerwehrausweises 
und der Feuerwehrsatzung bestätigt der Feuerwehrangehörige 
durch seine Unterschrift.

§ 6
Beendigung der Angehörigkeit zur Einsatzabteilung
(1) Die Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung endet mit

a) der Vollendung des 60. Lebensjahres
b) dem Austritt,
c) dem Ausschluss.

(2) Sofern es die Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr er-
fordert, kann der Bürgermeister auf Antrag des jeweiligen Feu-
erwehrangehörigen die Ausübung des Feuerwehrdienstes in der 
Einsatzabteilung bis zur Vollendung des 67. Lebensjahres ge-
nehmigen.
(3) Der Austritt muss schriftlich dem Stadtbrandmeister erklärt 
werden.
(4) Der Bürgermeister kann einen Angehörigen der Einsatzabtei-
lung aus wichtigem Grund nach Anhörung des Stadtbrandmeis-
ters und des Wehrführers entpflichten (§ 13 Abs. 5 ThürBKG). Ein 
wichtiger Grund ist insbesondere das mehrfache unentschuldig-
te Fernbleiben vom Einsatz, von der Ausbildung und / oder bei 
angesetzten Übungen.
(5) Der Bürgermeister kann aus wichtigem Grund Führer und 
Unterführer nach Anhörung des Stadtbrandmeisters von Ihrer 
Funktion entbinden (§ 15 Abs. 6 Ziffer 2 ThürBKG).

§ 7
Rechte und Pflichten der Angehörigen der Einsatzabteilung
(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung wählen aus ihrer Mitte 
den Stadtbrandmeister und dessen Stellvertreter.
(2) Die Angehörigen der Stadtteilwehren wählen aus Ihrer Mitte 
den Wehrführer und dessen Stellvertreter.
(3) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben die in § 2 be-
zeichneten Aufgaben nach Anweisung des Stadtbrandmeisters 
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Heldburg angehört und die erforderlichen Fachkenntnisse nach 
der ThürFwOrgVO besitzt.
(5) Der Wehrführer ist verantwortlich für die Einsatzbereitschaft 
der Stadtteilwehr und die Ausbildung ihrer Angehörigen. Er hat 
für die ordnungsgemäße Ausstattung sowie für die Instandhal-
tung der Einrichtungen und Anlagen der Feuerwehr zu sorgen 
und den Stadtbrandmeister, sowie den Bürgermeister in allen 
Fragen des Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe zu beraten. 
Bei der Erfüllung dieser Aufgaben hat ihn der stellvertretende 
Wehrführer zu unterstützen.
(6) Der stellvertretende Wehrführer hat den Wehrführer bei 
Verhinderung zu vertreten. Er wird von den Angehörigen der 
Einsatzabteilung der Stadtteilwehr auf Dauer von fünf Jahren 
gewählt. Die Wahl findet nach Möglichkeit in der gleichen Ver-
sammlung statt, in der der Wehrleiter gewählt wird. Andernfalls 
hat der Stadtbrandmeister so rechtzeitig eine Versammlung der 
Angehörigen der Einsatzabteilung der Stadtteilwehr einzuberu-
fen, dass binnen zwei Monaten nach Freiwerden der Stelle die 
Wahl eines stellvertretenden Wehrführers stattfinden kann.

§ 13
Löschgruppen

(1) Verantwortliche für die Löschgruppen des § 1 Abs. 3 und 4 
dieser Satzung sind die Löschgruppenführer. Sie müssen min-
destens die Qualifikation eines Gruppenführers haben.
(2) Die Löschgruppenführer müssen Angehörige der jeweiligen 
Stadtteilwehr sein. Sie werden auf Vorschlag des Stadtbrand-
meisters vom Bürgermeister in die Funktion berufen.
(3) Der Bürgermeister kann aus wichtigem Grund den Lösch-
gruppenführer nach Anhörung des Stadtbrandmeisters von sei-
ner Funktion entbinden. Als wichtiger Grund im Sinne des Satzes 
1 zählen z.B. das mehrfache unentschuldigte Fernbleiben vom 
Einsatz, von der Ausbildung und / oder bei angesetzten Übun-
gen, unkameradschaftliches Verhalten oder Beleidigung von Vor-
gesetzten.

§ 14
Feuerwehrausschuss

(1) Zur Unterstützung und Beratung des Stadtbrandmeisters bei 
der Erfüllung seiner Aufgaben wird für die Freiwillige Feuerwehr 
der Stadt Heldburg ein Feuerwehrausschuss gebildet.
(2) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Stadtbrandmeis-
ter als Vorsitzenden, seinem Stellvertreter, den Wehrführern der 
einzelnen Stadtteilwehren, den Löschgruppenführern und den 
Jugendfeuerwehrwarten.
(3) Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Feuerwehraus-
schusses ein. Er hat den Feuerwehrausschuss einzuberufen, 
wenn dies mehr als die Hälfte seiner Mitglieder schriftlich mit 
Begründung beantragt. Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Der 
Vorsitzende kann jedoch Angehörige der einzelnen Abteilungen 
der Freiwilligen Feuerwehr oder andere Personen einladen.
(4) Der Stadtbrandmeister, sofern er nicht nach Abs. 2 den Vorsitz 
führt, und sein Stellvertreter haben das Recht, jederzeit an Sitzun-
gen teilzunehmen. Sitzungstermine sind ihnen rechtzeitig bekannt 
zugeben. Über die Sitzungen des Feuerwehrausschusses ist eine 
Niederschrift zu fertigen.

§ 15
Jahreshauptversammlung

(1) Unter dem Vorsitz des Stadtbrandmeisters findet jährlich eine 
Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr statt.
(2) Die Jahreshauptversammlung wird vom Stadtbrandmeister 
einberufen. Er hat einen Bericht über das abgelaufene Jahr zu 
erstatten.
(3) Eine Jahreshauptversammlung ist innerhalb von zwei Wo-
chen einzuberufen, wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglie-
der der Einsatzabteilung schriftlich unter Angabe von Gründen 
verlangt.
(4) Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung jeder Jahreshauptversamm-
lung sind den Feuerwehrangehörigen und dem Bürgermeister 
mindestens eine Woche vorher schriftlich bekannt zugeben.
(5) Stimmberechtigt in der Jahreshauptversammlung sind die 
Angehörigen der Einsatzabteilung. Die Versammlung ist be-
schlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der Angehörigen der 
Einsatzabteilung anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist eine 
zweite Versammlung nach Ablauf einer Woche einzuberufen, 
die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Angehörigen 
der Einsatzabteilung beschlussfähig ist. Beschlüsse der Jah-
reshauptversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit  

(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Heldburg unter-
steht die Jugendfeuerwehr der fachlichen Aufsicht und der Be-
treuung durch den Stadtbrandmeister als Gesamtleiter der Frei-
willigen Feuerwehr, der sich dazu des Jugendfeuerwehrwartes 
(Stadt) sowie des Jugendfeuerwehrwartes (Bambini-Gruppe) 
bedient.
(4) Die Jugendfeuerwehr der Stadt Heldburg gliedert sich in die 
Ortsteiljugendfeuerwehren Heldburg, Gompertshausen und Hel-
lingen. Die Leitung über die Ortsteiljugendfeuerwehr Heldburg 
hat für die jeweilige Altersgruppe der Jugendfeuerwehrwart nach 
Abs. 3. Die Leitung über die Ortsteiljugendfeuerwehren Gom-
pertshausen und Hellingen hat für die jeweiligen Altersgruppen 
ein stellvertretender Jugendfeuerwehrwart.
(5) Die Leitung der gesamten Jugendfeuerwehr obliegt dem Ju-
gendfeuerwehrwart (Stadt) nach Abs. 3.
(6) Die Wahl der Jugendfeuerwehrwarte erfolgt in einer Jah-
reshauptversammlung auf die Dauer von fünf Jahren. Wahlbe-
rechtigt sind jeweils die Angehörigen der Einsatzabteilung. Der 
Jugendwart (Stadt) muss Angehöriger der Einsatzabteilung sein 
und soll den Gruppenführerlehrgang an einer Landesfeuerwehr-
schule mit Erfolg abgelegt sowie einen Lehrgang an einer Ju-
gendbildungsstätte besucht haben. Der Jugendwart (Bambini-
Gruppe) muss Angehöriger der Einsatzabteilung sein und soll 
einen Lehrgang an einer Jugendbildungsstätte besucht haben. 
Die stellvertretenden Jugendwarte für die Ortsteile Gomperts-
hausen und Hellingen müssen Angehörige der Einsatzabteilung 
sein und sollen einen Lehrgang an einer Jugendbildungsstätte 
besucht haben.

§ 11
Stadtbrandmeister, stellvertretender Stadtbrandmeister

(1) Gesamtleiter der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Heldburg 
ist der Stadtbrandmeister.
(2) Der Stadtbrandmeister wird von den Angehörigen der Ein-
satzabteilung auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. Der 
Stadtbrandmeister wird zum Ehrenbeamten auf Zeit der Stadt 
Heldburg ernannt. Die Ernennung des Stadtbrandmeisters zum 
Ehrenbeamten auf Zeit der Stadt Heldburg erfolgt durch den Bür-
germeister. Der Bürgermeister ist an die Wahl durch die Einsatz-
abteilung der Freiwilligen Feuerwehr gebunden.
(3) Die Wahl findet grundsätzlich anlässlich einer Jahreshaupt-
versammlung (§§ 14 und 15) der Freiwilligen Feuerwehr der 
Stadt Heldburg statt.
(4) Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Frei-
willigen Feuerwehr der Stadt Heldburg angehört und die erfor-
derlichen Fachkenntnisse nach der ThürFwOrgVO besitzt.
(5) Der Stadtbrandmeister ist verantwortlich für die Einsatzbe-
reitschaft der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Heldburg und die 
Ausbildung ihrer Angehörigen. Er hat für die ordnungsgemäße 
Ausstattung sowie für die Instandhaltung der Einrichtungen und 
Anlagen der Feuerwehr zu sorgen und den Bürgermeister in allen 
Fragen des Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe zu beraten. 
Bei der Erfüllung dieser Aufgaben haben ihn der stellvertreten-
de Stadtbrandmeister, die Wehrführer, die Gruppenführer der 
Löschgruppen und der Feuerwehrausschuss zu unterstützen.
(6) Der stellvertretende Stadtbrandmeister hat den Stadtbrand-
meister bei Verhinderung zu vertreten. Er wird von den Angehö-
rigen der Einsatzabteilung auf Dauer von fünf Jahren gewählt. 
Die Wahl findet nach Möglichkeit in der gleichen Versammlung 
statt, in der der Stadtbrandmeister gewählt wird. Andernfalls hat 
der Bürgermeister so rechtzeitig eine Versammlung der Ange-
hörigen der Einsatzabteilung einzuberufen, dass binnen zwei 
Monaten nach Freiwerden der Stelle die Wahl eines stellvertre-
tenden Stadtbrandmeisters stattfinden kann. Der stellvertretende 
Stadtbrandmeister wird zum Ehrenbeamten auf Zeit der Stadt 
Heldburg ernannt.

§ 12
Wehrführer, stellvertretender Wehrführer

(1) Leiter der Stadtteilwehren der Stadt Heldburg ist der jeweilige 
Wehrführer.
(2) Der Wehrführer wird von den Angehörigen der Einsatzabtei-
lung der jeweiligen Stadtteilwehr auf die Dauer von fünf Jahren 
gewählt.
(3) Die Wahl findet grundsätzlich anlässlich einer Jahreshaupt-
versammlung (§ 16) der jeweiligen Stadtteilwehr statt.
(4) Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung des 
jeweiligen Stadtteiles der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt  
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(4) Gewählt wird schriftlich und geheim. Bei Einzelwahlen kann, 
wenn nur ein Bewerber zur Wahl steht und die Wahlberechtigten 
mehrheitlich zustimmen, durch Handzeichen gewählt werden.
(5) Über sämtliche Wahlen ist eine Niederschrift anzufertigen. 
Diese ist vom Wahlleiter zu unterzeichnen und die richtige Durch-
führung der Wahlhandlung zu bestätigen. Die Niederschrift über 
die Wahl des Wehrleiters und seines Stellvertreters ist innerhalb 
einer Woche nach der Wahl dem Bürgermeister zu übergeben.

§ 19
Feuerwehrvereine

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr und weitere Ein-
wohner der Stadt Heldburg oder Ihrer Stadtteile können sich zu 
einem privatrechtlichen Feuerwehrverein zusammenschließen. 
Die Feuerwehrvereine sollen nach Maßgabe des Haushaltes ge-
fördert werden. Näheres regelt die Vereinssatzung.

§ 20
Wasserwehrdienst

(1) Die Stadt Heldburg richtet einen Wasserwehrdienst nach  
§ 90 Satz 2 ThürWG ein. Die Aufgabe des Wasserwehrdienstes 
wird durch die Feuerwehr wahrgenommen. Der Wasserwehr-
dienst umfasst die Schaffung der erforderlichen personellen und 
sachlichen Voraussetzungen sowie die organisatorischen Vor-
kehrungen zur Abwehr von Wassergefahren durch Überschwem-
mungen oder andere Ereignisse im Stadtgebiet, soweit dies im 
öffentlichen Interesse geboten ist.
(2) Maßnahmen des Wasserwehrdienstes sind geboten, wenn 
eine abstrakte Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
vorliegt oder Störungen dieser bereits eingetreten sind.

§ 21
Aufgaben des Wasserwehrdienstes

(1) Die Stadt trifft zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Wasserwehr-
dienst die erforderlichen Maßnahmen.
(2) Sie hält die Ausrüstung der Einsatzkräfte sowie die techni-
sche Ausstattung zur Gefahrenabwehr bereit. Der Stadt obliegt 
die Aus- und Weiterbildung der Kräfte des Wasserwehrdienstes.
(3) Zur Abwehr von Wassergefahren obliegen dem gemeindli-
chen Wasserwehrdienst folgende Aufgaben:

a) Kontrolle der Situation an wasserwirtschaftlichen Anlagen,
b) Beobachtung gefährdeter Objekte,
c) Bei Verschärfung: Einrichtung von Wachdiensten,
d) Bekämpfung bestehender Auswirkungen von Wassergefah-

ren durch Überschwemmungen,
e) Sicherung von Schadstellen an gefährdeten Objekten, siehe 

Definition des Gefahrbegriffs in § 54 Nr. 3 e) Thüringer Ord-
nungsbehördengesetz (ThürOBG),

f) Übungen der Alarmierungswege und der Abwehrmaßnahmen 
zur praktischen Überprüfung der Alarm- und Einsatzplanungen,

g) Anleitung zur Selbsthilfe der Bevölkerung.

(4) Die Stadt stellt einen Organisationsplan der Kräfte des Was-
serwehrdienstes auf, der mindestens folgende Angaben enthält:

a) den Leiter des Einsatzes, seinen Stellvertreter und die vorge-
planten Kräfte sowie deren Erreichbarkeit,

b) die Art der Alarmierung,
c) den Sammlungsort,
d) die Ablösung und Versorgung,
e) die Lagerorte der Hochwasserbekämpfungsmittel,
f) das Verzeichnis der Hochwasserbekämpfungsmittel,
g) die Art und Weise der Nachrichtenübermittlung.

§ 22
Zuständigkeit für den Wasserwehrdienst

Zur Abwehr von Wassergefahren im Stadtgebiet ist der Bürger-
meister als Leiter des Wasserwehrdienstes zuständig. Er ruft den 
Einsatzfall für den Wasserwehrdienst aus. Er kann die Leitung 
des Einsatzes auf einen persönlich und fachlich geeigneten Drit-
ten (in der Regel dem Stadtbrandmeister) übertragen. Der Leiter 
des Einsatzes nimmt die Befugnisse und Aufgaben der Stadt 
am Einsatzort wahr und leitet nach den Weisungen des Bürger-
meisters die Maßnahmen des Wasserwehrdienstes am Einsatz-
ort. Der Einsatzleiter trifft nach pflichtgemäßem Ermessen die 
notwendigen Entscheidungen über die Einsatzmaßnahmen am 
Gefahren- oder Einsatzort. Über ein-geleitete Maßnahmen von 
überörtlicher Bedeutung sind die zuständigen Stellen zu infor-
mieren.

gefasst. Die Jahreshauptversammlung beschließt auf entspre-
chenden Antrag im Einzelfall darüber, ob eine Abstimmung ge-
heim erfolgen soll.

§ 16
Wahl des Stadtbrandmeisters,

des stellvertretenden Stadtbrandmeisters
(1) Die nach dem ThürBKG und nach dieser Satzung durchzu-
führenden Wahlen werden von einem Wahlleiter geleitet, den die 
jeweilige Versammlung bestimmt. Zum Wahlleiter kann nur be-
stimmt werden, wer selber nicht zu Wahl steht.
(2) Die Wahlberechtigten sind vom Zeitpunkt und Ort der Wahl 
mindestens eine Woche vorher schriftlich zu verständigen. Hin-
sichtlich der Beschlussfähigkeit der Versammlung gilt § 15 Abs. 5 
Satz 2 und 3 entsprechend.
(3) Der Stadtbrandmeister, sein Stellvertreter und die Jugend-
feuerwehrwarte werden einzeln gewählt. Gewählt ist wer mehr 
als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Gibt es 
mehr als zwei Kandidaten und erhält keiner mehr als die Hälfte 
der abgegebnen gültigen Stimmen, so wird eine Stichwahl zwi-
schen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen durch-
geführt. Kommt es hierbei zu einer Stimmengleichheit der abge-
gebenen gültigen Stimmen, so entscheidet das Los.
(4) Gewählt wird schriftlich und geheim. Bei Einzelwahlen kann, 
wenn nur ein Bewerber zur Wahl steht und die Wahlberechtigten 
mehrheitlich zustimmen, durch Handzeichen gewählt werden.
(5) Über sämtliche Wahlen ist eine Niederschrift anzufertigen. 
Diese ist vom Wahlleiter zu unterzeichnen und die richtige Durch-
führung der Wahlhandlung zu bestätigen. Die Niederschrift über 
die Wahl des Stadtbrandmeisters und seines Stellvertreters, ist 
innerhalb einer Woche nach der Wahl dem Bürgermeister zur 
Bestellung und Ernennung zum Ehrenbeamten zu übergeben.

§ 17
Jahreshauptversammlung der Stadtteilwehren

(1) Unter dem Vorsitz des Stadtbrandmeisters findet jährlich eine 
Jahreshauptversammlung der Stadtteilwehr der Freiwilligen Feu-
erwehr statt.
(2) Die Jahreshauptversammlung wird vom Stadtbrandmeister 
auf Vorschlag des jeweiligen Wehrführers einberufen. Der Wehr-
führer hat einen Bericht über das abgelaufene Jahr zu erstatten.
(3) Eine Jahreshauptversammlung ist innerhalb von zwei Wo-
chen einzuberufen, wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglie-
der der Einsatzabteilung der Stadtteilwehr schriftlich unter Anga-
be von Gründen verlangt.
(4) Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung jeder Jahreshauptversamm-
lung sind den Feuerwehrangehörigen und dem Bürgermeister 
mindestens eine Woche vorher schriftlich bekannt zu geben.
(5) Stimmberechtigt in der Jahreshauptversammlung sind die 
Angehörigen der Einsatzabteilung der Stadtteilwehr. Die Ver-
sammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der 
Angehörigen der Einsatzabteilung anwesend ist. Bei Beschluss-
unfähigkeit ist eine zweite Versammlung nach Ablauf einer Wo-
che einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwe-
senden Angehörigen der Einsatzabteilung beschlussfähig ist. 
Beschlüsse der Jahreshauptversammlung werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefasst. Die Jahreshauptversammlung be-
schließt auf entsprechenden Antrag im Einzelfall darüber, ob 
eine Abstimmung geheim erfolgen soll.

§ 18
Wahl des Wehrführers, des stellvertretenden Wehrführers

(1) Die nach dem ThürBKG und nach dieser Satzung durchzu-
führenden Wahlen werden von einem Wahlleiter geleitet, den die 
jeweilige Versammlung bestimmt. Zum Wahlleiter kann nur be-
stimmt werden, wer selber nicht zur Wahl steht.
(2) Die Wahlberechtigten sind vom Zeitpunkt und Ort der Wahl 
mindestens eine Woche vorher schriftlich zu verständigen. Hin-
sichtlich der Beschlussfähigkeit der Versammlung gilt § 17 Abs. 5 
Satz 2 und 3 entsprechend.
(3) Der Wehrführer und sein Stellvertreter werden einzeln ge-
wählt. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen erhält. Gibt es mehr als zwei Kandidaten und 
erhält keiner mehr als die Hälfte der abgegebnen gültigen Stim-
men, so wird eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten 
mit den meisten Stimmen durchgeführt. Kommt es hierbei zu ei-
ner Stimmengleichheit der abgegebenen gültigen Stimmen, so 
entscheidet das Los.
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§ 1
Grundsatz

Die Aufwandsentschädigung wird nur gewährt, wenn die Tätigkeit 
ehrenamtlich ausgeführt wird. Die Aufwandsentschädigung kann 
nur gewährt werden, wenn die ehrenamtlichen Feuerwehrange-
hörigen der Einsatzabteilung der Feuerwehr der Stadt Heldburg 
angehören.

§ 2
Höhe der Aufwandsentschädigung

(1) Der Stadtbrandmeister erhält eine monatliche Aufwandsent-
schädigung von

270,00 €
zuzüglich 6,00 € je Ortsteilfeuerwehr.

(2) Die Wehrführer erhalten eine monatliche Aufwandsentschä-
digung von:
- Wehrführer Heldburg 75,00 €,
- Wehrführer Hellingen 65,00 €,
- Wehrführer Gompertshausen 50,00 €,
- Wehrführer Gellershausen 50,00 €.
(3) Der stellvertretende Stadtbrandmeister und die stellvertreten-
den Wehrführer erhalten folgende monatliche Aufwandsentschä-
digungen
- Stellvertretender Stadtbrandmeister 135,00 €,
- Stellvertretender Wehrführer Heldburg 37,50 €,
- Stellvertretender Wehrführer Hellingen 32,50 €,
- Stellvertretender Wehrführer Gompertshau-

sen
25,00 €,

- Stellvertretender Wehrführer Gellershausen 25,00 €.
(4) Die Verantwortlichen der Löschgruppen erhalten eine monat-
liche Aufwandsentschädigung von:
- Löschgruppe Rieth 25,00 €,
- Löschgruppe Käßlitz 25,00 €,
- Löschgruppe Lindenau 25,00 €,
- Löschgruppe Poppenhausen 25,00 €,
- Löschgruppe Bad Colberg 25,00 €.
(5) Die monatliche Aufwandsentschädigung beträgt für den
- Gerätewart der Stadt Gesamtverantwortli-

cher
65,00 €,

- Gerätewart der Stadtteilfeuerwehr Heldburg 
für die Landkreistechnik

65,00 €,

- Gerätewart Atemschutz und Funk
(alle Stadtteilfeuerwehren)

65,00 €,

- Gerätewart für die Dienstkleidung
(alle Stadtteilfeuerwehren)

40,00 €,

- Alarm- und Einsatzplanung + Übung 30,00 €,
- Informations- und Kommunikationsmittel /

Funkzentrale
30,00 €,

- Sicherheitsbeauftragter 30,00 €,
- Jugendfeuerwehrwart der Stadt gesamt 65,00 €,
- Stellv. Jugendfeuerwehrwart für Hellingen 32,50 €,
- Stellv. Jugendfeuerwehrwart

für Gompertshausen
32,50 €,

- Stellv. Jugendfeuerwehrwart (Verantwortli-
cher für die Bambini-Gruppe)

32,50 €.

(6) Besteht Anspruch auf mehrere Aufwandsentschädigungen 
nach den Absätzen 1 bis 5, so werden diese nebeneinander ge-
währt.
(7) Kameraden, die erfolgreich an Lehrgängen der Kreisausbil-
dung teilnehmen, erhalten eine einmalige Aufwandentschädi-
gung in Höhe von:

Lehrgang Aufwandsentschädigung
Truppmann - Lehrgang 250,00 €
Truppführer - Lehrgang 50,00 €
Motorsägeführer - Lehrgang 50,00 €
Atemschutzgeräteträger 50,00 €
Maschinisten - Lehrgang 75,00 €

(8) Kameraden, die erfolgreich an Lehrgängen an der LFKS 
teilnehmen erhalten eine einmalige Aufwandsentschädigung in 
Höhe von:

Lehrgang Aufwandsentschädigung
Gruppenführer 100,00 €
Zugführer 75,00 €
Verbandsführer 75,00 €

§ 23
Beteiligte am Wasserwehrdienst

(1) Der Leiter des Wasserwehrdienstes kann in den Wasserwehr-
dienst regulär aufnehmen:

a) die Mitarbeiter der Stadtverwaltung,
b) die Bewohner der Stadt ab dem 18. Lebensjahr unter an-

gemessener Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse  
(§ 90 Satz 3 ThürWG).

Der Bürgermeister entscheidet über den Antrag auf Aufnahme in 
den Wasserwehrdienst. Die Aufgenommenen bilden zusammen 
mit der Feuerwehr den regulären Wasserwehrdienst.
(2) Personen, die im Hochwasserfall aufgefordert oder freiwillig 
mit Zustimmung des Einsatzleiters bei der Gefahrenbekämpfung 
Hilfe leisten, gehören für die Dauer des Einsatzes dem Wasser-
wehrdienst temporär an. Im Fall der Gefährdung eines Deiches 
und nach Anordnung durch die Wasserbehörde aufgrund von  
§ 89 Abs. 2 ThürWG werden die Bewohner der bedrohten und 
der benachbarten Gemeinden zum temporären Wasserwehr-
dienst herangezogen.
(3) Personen, die nach Abs. 1 regulär in den Wasserwehrdienst 
aufgenommen wurden oder nach Abs. 2 aufgefordert oder frei-
willig Hilfe leisten, werden hierbei im Auftrag der Stadt tätig. Sie 
unterstehen für die Dauer und im Rahmen ihres Dienstes der 
Weisungsbefugnis des Leiters des Einsatzes oder einer von ihm 
beauftragten Person.
(4) Personen, die nach Abs. 1 regulär in den Wasserwehrdienst 
aufgenommen wurden, nehmen, soweit erforderlich, an Schulun-
gen des Landes und der Kommunen sowie an Übungen teil.

§ 24
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt (§ 19 Abs. 1 Satz 4 ThürKO), wer 
die Hilfeleistung verweigert außer, wer durch sie eine erhebliche 
Gefahr befürchten oder andere, höherrangige Pflichten verletzen 
müsste.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 19 Abs. 1 Satz 5 Thür-
KO mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet wer-
den.
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des  
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OwiG) ist die Verwal-
tungsgemeinschaft.

§ 25
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach Ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Freiwillige 
Feuerwehr der Stadt Heldburg vom 24.01.2019 in der Fassung 
der 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Freiwillige 
Feuerwehr der Stadt Heldburg vom 04.03.2021 außer Kraft.

Heldburg, den 21.03.2024
Stadt Heldburg
Other   - Siegel -
Bürgermeister

Satzung der Stadt Heldburg

zur Regelung der Aufwandsentschädigung 
für die Ehrenbeamten und ehrenamtlichen 

Feuerwehrangehörigen der Stadt 
Heldburg, die ständig zu besonderen 

Dienstleistungen herangezogen werden 
(Feuerwehrentschädigungssatzung)

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 Thüringer Gemein-
de- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - Thür-
KO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 
(GVBl. S. 41), in der jeweils gültigen Fassung und der Thüringer 
Feuerwehr-Entschädigungsverordnung (ThürFwEntschVO) von 
26. Oktober 2019 (GVBl. S. 457), in der jeweils gültigen Fas-
sung hat der Stadtrat der Stadt Heldburg in seiner Sitzung am 
07.03.2024 die Satzung der Stadt Heldburg zur Regelung der 
Aufwandsentschädigung für die Ehrenbeamten und ehrenamt-
lichen Feuerwehrangehörigen der Stadt Heldburg, die ständig 
zu besonderen Dienstleistungen herangezogen werden (Feuer-
wehrentschädigungssatzung) beschlossen und die Stadt erlässt 
diese.
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Beschluss Nr. SR Heldburg/0014
Beratungsgegenstand:
Beschluss zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans „Neubau einer Agrovoltaikanlage II Leitenhäuser 
Straße“ der Stadt Heldburg / OT Gompertshausen gemäß  
§ 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
Der Stadtrat der Stadt Heldburg beschließt in seiner Sitzung am 
07.03.2024:
01 Der Stadtrat fasst gemäß § 2 Abs. 1 BauGB den Beschluss 

zur Aufstellung des vorhaben-bezogenen Bebauungsplans 
„Neubau einer Agrovoltaikanlage II Leitenhäuser Straße“ im 
OT Gompertshausen. Grundlage für den vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan bildet § 12 BauGB.

02 Planungsziel ist die Schaffung bauplanungsrechtlicher Vor-
aussetzungen für die Errichtung einer Agrophotovoltaikan-
lage innerhalb des geplanten Geltungsbereiches in der Ge-
markung Gompertshausen (siehe Lageplan als Anlage zum 
Beschluss).

03 Mit dem Vorhabenträger ist ein Durchführungsvertrag zu 
schließen.

04 Gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sind die Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch 
die Planung berührt werden kann, zu unterrichten und zur 
Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang 
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB (Scoping) aufzufordern.

05 Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen.

Für die Stadt Heldburg liegt kein rechtskräftiger Flächennut-
zungsplan vor. Der Bebauungsplan gilt damit als vorzeitiger  
Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 4 BauGB.
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Beschluss Nr. SR Heldburg/0015
Beratungsgegenstand:
Vergabe - Holzeinschlag Tonberg Bad Colberg 2024
Der Stadtrat der Stadt Heldburg beschließt in seiner Sitzung am 
07.03.2024 den Holzeinschlag im Revier 01 Tonberg Bad Col-
berg gemäß dem Ausschreibungsergebnis vom 14.12.2023 an 
die Firma Thomas Weible, Dieselstraße 8, 74594 Kreßberg, mit 
dem wirtschaftlich günstigsten Angebot in Höhe von 57.167,60 € 
(brutto), zu vergeben.
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Beschlussprotokoll

Beschlüsse der BLF Heldburg/2024-02.

Sitzung des Bau- Land- und 
Forstwirtschaftsausschusses der Stadt Heldburg 
vom 29.02.2024

Beschluss Nr. BLF Heldburg/0006
Beratungsgegenstand:
Schließung des öffentlichen Teils des Protokolls der Sitzung 
vom 25.01.2024
Das Protokoll wird, wie vorgelegt, ohne inhaltliche Änderungen 
geschlossen.
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Beschluss Nr. BLF Heldburg/0007
Beratungsgegenstand:
Bauantrag „Neubau Überdachung, Laubengang und Car-
port“ im OT Gellershausen - Einvernehmen der Gemeinde
Der Bau-, Land- und Forstwirtschaftsausschuss der Stadt Heldburg 
beschließt in seiner Sitzung am 29.02.2024, zum Bauantrag vom 
20.08.2023 „Neubau Überdachung, Laubengang und Carport“ im 
OT Gellershausen, das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Beschluss Nr. BLF Heldburg/0008
Beratungsgegenstand:
Bauantrag „Neubau Garage“ im OT Gompertshausen - Ein-
vernehmen der Gemeinde
Der Bau-, Land- und Forstwirtschaftsausschuss der Stadt Held-
burg beschließt in seiner Sitzung am 29.02.2024, zum Bauantrag 
vom 30.11.2023 „Neubau Garage“ im OT Gompertshausen, 
das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. des Monats in Kraft, welcher auf die 
öffentliche Bekanntmachung folgt, gleichzeitig tritt die Satzung 
der Stadt Heldburg zur Regelung der Aufwandsentschädigung 
für die Ehrenbeamten und ehrenamtlichen Feuerwehrangehöri-
gen der Stadt Heldburg, die ständig zu besonderen Dienstleis-
tungen herangezogen werden vom 04.03.2021 außer Kraft.

Stadt Heldburg
Heldburg, den 21.03.2024
Other
Bürgermeister - Siegel -

Beschlussprotokoll

Beschlüsse der Stadtratssitzung Heldburg/2024-02.

Sitzung des Stadtrates Heldburg vom 07.03.2024

Beschluss Nr. SR Heldburg/0009
Beratungsgegenstand:
Schließung des öffentlichen Teils des Protokolls der Sitzung 
vom 30.01.2024
Das Protokoll wird, wie vorgelegt, ohne inhaltliche Änderungen 
geschlossen.
Abstimmung: Dem Beschluss wurde zugestimmt.

Beschluss Nr. SR Heldburg/0010
Beratungsgegenstand:
Beratung und Beschlussfassung über die Satzung über die 
Freiwillige Feuerwehr der Stadt Heldburg
Der Stadtrat der Stadt Heldburg beschließt in seiner Sitzung am 
07.03.2024 die in der Anlage beigefügte Satzung über die Frei-
willige Feuerwehr der Stadt Heldburg
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Beschluss Nr. SR Heldburg/0011
Beratungsgegenstand:
Beratung und Beschlussfassung über die Satzung der Stadt 
Heldburg zur Regelung der Aufwandsentschädigung für die 
Ehrenbeamten und ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen der 
Stadt Heldburg, die ständig zu besonderen Dienstleistungen he-
rangezogen werden (Feuerwehrentschädigungssatzung)
Der Stadtrat der Stadt Heldburg beschließt in seiner Sitzung am 
07.03.2024 die in der Anlage beigefügte Satzung der Stadt Held-
burg zur Regelung der Aufwandsentschädigung für die Ehren-
beamten und ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen der Stadt 
Heldburg, die ständig zu besonderen Dienstleistungen herange-
zogen werden (Feuerwehrentschädigungssatzung).
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Beschluss Nr. SR Heldburg/0012
Beratungsgegenstand:
Vergabe Planungsleistung - Anbau FFW-Garage mit zwei 
Stellplätzen an die Stützpunktfeuerwehr Heldburg
Der Stadtrat der Stadt Heldburg beschließt, die Planungsleistun-
gen für die Maßnahme „Anbau FFW-Garage mit zwei Stellplät-
zen an die Stützpunktfeuerwehr Heldburg“ an

Ingenieurbüro Harald Langgunth, Hildburghausen
zu vergeben. Der Bürgermeister der Stadt Heldburg, Christopher 
Other, wird ermächtigt, den Planungsvertrag abzuschließen.
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Beschluss Nr. SR Heldburg/0013
Beratungsgegenstand:
Aufstellung vorhabenbezogener B-Plan Sondergebiet  
Handel „Neubau eines Lebensmittelmarktes Edeka in der 
Straße Rainbrünnlein“ der Stadt Heldburg -
Ermächtigungsbeschluss für einen städtebaulichen Vertrag 
über eine Ausgleichsfläche für naturschutzrechtliche Maß-
nahmen auf dem Gebiet der Gemeinde Westhausen
Der Stadtrat der Stadt Heldburg ermächtigt in seiner Sitzung 
am 07.03.2024 den Bürgermeister Christopher Other, den städ-
tebaulichen Vertrag mit der Gemeinde Westhausen und der 
Firma GEG Burgdorf III über eine Ausgleichsfläche für natur-
schutzrechtliche Maßnahmen in der Gemarkung der Gemeinde  
Westhausen zu unterzeichnen. Für die Stadt Heldburg entstehen 
keine Kosten.
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.
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gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
Sitzungsnummer: SR Heldburg/2024-02

Beschluss:
Der Stadtrat der Stadt Heldburg beschließt in seiner Sitzung am 
07.03.2024:
01 Der Stadtrat fasst gemäß § 2 Abs. 1 BauGB den Beschluss 

zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
„Neubau einer Agrovoltaikanlage II Leitenhäuser Straße“ im 
OT Gompertshausen. Grundlage für den vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan bildet § 12 BauGB.

02 Planungsziel ist die Schaffung bauplanungsrechtlicher Voraus-
setzungen für die Errichtung einer Agrophotovoltaikanlage in-
nerhalb des geplanten Geltungsbereiches in der Gemarkung 
Gonnpertshausen (siehe Lageplan als Anlage zum Beschluss).

03 Mit dem Vorhabenträger ist ein Durchführungsvertrag zu 
schließen.

04 Gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sind die Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch 
die Planung berührt werden kann, zu unterrichten und zur 
Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang 
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB (Scoping) aufzufordern.

05 Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen.

Für die Stadt Heldburg liegt kein rechtskräftiger Flächennut-
zungsplan vor. Der Bebauungsplan gilt damit als vorzeitiger Be-
bauungsplan gemäß § 8 Abs. 4 BauGB.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl Mitglieder des Gremiums: 19
Anwesend und stimmberechtigt: 14
Ja-Stimmen: 14
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0
Befangen nach § 38 ThürKO: 0

Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Bürgermeister Siegel

Beschlussprotokoll

Beschlüsse der Stadtratssitzung Heldburg/2024-01.

Sitzung des Stadtrates Heldburg vom 30.01.2024

Beschluss Nr. SR Heldburg/0001
Beratungsgegenstand:
Schließung des öffentlichen Teils des Protokolls der Sitzung 
vom 23.11.2023
Abstimmung: Dem Beschluss wurde zugestimmt.

Beschluss Nr. SR Heldburg/0002
Beratungsgegenstand:
Schließung des öffentlichen Teils des Protokolls der Sitzung 
vom 14.12.2023
Abstimmung: Dem Beschluss wurde zugestimmt.

Beschluss Nr. SR Heldburg/0003
Beratungsgegenstand:
Beratung und Beschlussfassung über die Hundesteuersat-
zung der Stadt Heldburg
Der Stadtrat der Stadt Heldburg beschließt in seiner Sitzung am 
30.01.2024 die in der Anlage beigefügte Satzung für die Erhe-
bung der Hundesteuer der Stadt Heldburg.
Abstimmung: Dem Beschluss wurde zugestimmt.

Beschluss Nr. SR Heldburg/0004
Beratungsgegenstand:
Beratung und Beschlussfassung über die Hebesatz-Satzung 
der Stadt Heldburg
Der Stadtrat der Stadt Heldburg beschließt in seiner Sitzung 
am 30.01.2024 die in der Anlage beigefügte Satzung über die 
Festsetzung der Steuersätze für die Gemeindesteuern der Stadt 
Heldburg (Hebesatz-Satzung).
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Beschluss Nr. SR Heldburg/0005
Beratungsgegenstand:
Bauantrag „Gompertshausen Hofstelle, BGA, Umbau - Überda-
chung Dunglege, Neubau Werkstatt und Lager und Errichtung 
Behälter“ im OT Gompertshausen - Einvernehmen der Gemeinde
Der Stadtrat der Stadt Heldburg beschließt in seiner Sitzung am 
30.01.2024, zum Bauantrag vom 05.07.2023 „Gompertshau-
sen Hofstelle, BGA, Umbau - Überdachung Dunglege, Neu-
bau Werkstatt und Lager und Errichtung Behälter“ im OT 
Gompertshausen, das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Beschluss Nr. SR Heldburg/0006
Beratungsgegenstand:
Beratung und Beschlussfassung zur Abgabe einer Willens-
bekundung der Stadt Heldburg zur finanziellen Unterstüt-
zung des Vorhabens „Modernisierung der Kegelsportanlage 
Gompertshausen“
Der Stadtrat der Stadt Heldburg beschließt in seiner Sitzung am 
30.01.2024, den TSV 1908 Gompertshausen e. V. im Rahmen sei-
ner finanziellen Möglichkeiten mit einem maximalen Zuschuss i. H. 
v. 20.000 Euro für die Umsetzung der Fördermaßnahme „Moder-
nisierung der Kegelsportanlage Gompertshausen“ zu unterstützen. 
Die Beschlussfassung erfolgt vorbehaltlich der finanziellen Mach-
barkeit bzgl. der Haushaltsaufstellung im Haushaltsjahr 2024 und 
es ergibt sich aus der Willensbekundung kein Rechtsanspruch für 
den Antragsteller. Die Ausschüttung des kommunalen Anteils erfolgt 
ausschließlich im Rahmen der bewilligten Fördermaßnahme.
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Beschluss

aus der öffentlichen Sitzung des Stadtrates Heldburg 
vom Donnerstag, 7. März 2024

Beschluss-Nr.: SR Heldburg/0014
Beschlussgegen-
stand:

Beschluss zur Aufstellung des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans „Neubau einer 
Agrovoltaikanlage II Leitenhäuser Straße“ 
der Stadt Heldburg / OT Gompertshausen
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getragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft 
zu machen, aus denen sich eine
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses 
ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsicht-
lich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein 
Sperrvermerk nach dem Thüringer Meldegesetz eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist durch ein Bildschirmgerät möglich.
2.
Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrichtig 
oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. bis 16. Tag vor 
der Wahl (06. bis 10. Mai 2024) Einwendungen gegen das Wäh-
lerverzeichnis erheben. Einwendungen können darauf gerichtet 
sein, eine neue Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene 
Eintragung zu streichen oder zu berichtigen.
Die Einwendungen müssen bei dem Einwohnermeldeamt der 
Verwaltungsgemeinschaft Heldburger Unterland, Häfenmarkt 
164, 98663 Heldburg schriftlich erhoben oder zur Niederschrift 
erklärt werden; die vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu ma-
chen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht 
mehr zulässig.
3.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein (hierzu unten Nr. 5) hat.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 21. Tag vor der Wahl (05. Mai 2024) 
eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.
4.
Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.
5.
Einen Wahlschein erhält auf Antrag,
5.1
ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2
ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist 
zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,

b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von 
Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung 
festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum zweiten Tag vor der Wahl  
(24. Mai 2024), bis 18:00 Uhr, bei dem Einwohnermeldeamt der 
Verwaltungsgemeinschaft Heldburger Unterland, Häfenmarkt 
164, 98663 Heldburg oder per Fax unter 036871/28888 mündlich 
oder schriftlich beantragt werden. Eine telefonische Antragstel-
lung ist unzulässig.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage 
vor der Wahl (25. Mai 2024), 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.
Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der der  
Antragsteller wahlberechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,

Kränze, Schleifen, Dekorationen und 
Kunststoff gehören NICHT in den 
Kompostcontainer!
Immer wieder werden im Grünabfall der Friedhöfe im Stadtge-
biet Heldburg deutliche Verunreinigungen festgestellt. Deshalb 
möchten wir an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass 
Kränze, Gebinde oder anderer Grabschmuck richtig zu sortieren 
und dementsprechend zu entsorgen sind.
Vertrocknete Kränze, Grablichter, Pflanzschalen und Blumentöp-
fe etc. gehören NICHT in den Kompost-Abfall, denn da die meis-
ten Kränze Draht- und Kunststoffanteile aufweisen, entstehen 
Probleme bei der Aufbereitung, Kompostierung und Entsorgung. 
Die Drahtgeflechte können Häckselanlagen beschädigen und 
die nicht verrottbaren Kunststoffteile mindern die Qualität des 
Kompostes. Dies wiederum führt zu Mehrkosten durch Nachsor-
tierungsarbeiten und wird durch den Entsorger entsprechend auf 
die Stadt umgelegt.
Auf all unseren städtischen Friedhöfen befinden sich Behälter für 
den kompostierbaren, organischen Abfall wie z. B. Laub, Pflan-
zen, Inhalt von Pflanzenschalen oder Gestecke und Kränze ohne 
Draht sowie Wertstoffsammeltonnen für Kunststoff und Restmüll.

Bitte denken Sie daran: Müllentsorgung kostet Geld! Ist der Müll 
nicht ordnungsgemäß getrennt, erhöhen sich die Entsorgungs-
kosten erheblich. Diese hohen Entsorgungskosten fließen dann 
später auch bei der Friedhofsgebührenkalkulation mit ein, so 
dass letztlich alle Gebührenzahler/innen von einer Erhöhung be-
troffen wären.

Daher bittet die Stadt Heldburg dringlichst, auch auf den Friedhö-
fen die Mülltrennung zu beachten. Vielen Dank!

Ihre Stadt Heldburg

https://www.ditterke.net/home/beitragsarchiv/unschoene-muel-
lentsorgung-auf-dem-friedhof.html.

Stadt Ummerstadt

Bekanntmachung

über das Recht auf Einsichtnahme in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von 

Wahlscheinen für die Wahl des Stadtrates am 
Sonntag, 26. Mai 2024

1.
Das Wählerverzeichnis liegt in der Zeit vom 06. Mai 2024 bis  
10. Mai 2024 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) bei dem Einwohner-
meldeamt der Verwaltungsgemeinschaft Heldburger Unterland, 
Häfenmarkt 164, 98663 Heldburg zu jedermanns Einsicht aus.
Die Einsichtnahme ist zu den allgemeinen Dienststunden wie 
folgt möglich:

Montag in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und

in der Zeit von 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Da-
ten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis ein-
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§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Gemeindesteuern sind in 
der Satzung über die Festsetzung der Steuersätze (Hebesatz-
Satzung) festgesetzt.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 158.000 € fest-
gesetzt.

§ 6
Es gilt der vom Stadtrat beschlossene Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Ummerstadt, 07.03.2024
Bürgermeister - Siegel -

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Stadt Ummer-
stadt für das Haushaltsjahr 2024 wird mit allen Bestandteilen 
in der Verwaltungsgemeinschaft Heldburger Unterland, Häfen-
markt 164, 98663 Heldburg, vom 15.04.2024 bis 29.04.2024 zu 
den Dienstzeiten zu jedermann Einsicht öffentlich ausgelegt.

Beschlussprotokoll

Beschlüsse der Stadtratssitzung 
Ummerstadt/2024-02.

Sitzung des Stadtrates Ummerstadt vom 19.03.2024

Beschluss Nr. SR Ummerstadt/0009
Beratungsgegenstand:
Schließung des öffentlichen Teils des Protokolls der Sitzung 
vom 22.01.2024
Der Stadtrat Ummerstadt beschließt die Schließung des öffentli-
chen Teils des Protokolls der Sitzung vom 22.01.2024.
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Beschluss Nr. SR Ummerstadt/0010
Beratungsgegenstand:
Beratung und Beschlussfassung über eine überplanmäßige 
Ausgabe zum Kauf eines gebrauchten Feuerwehrfahrzeu-
ges LF 8/6
Der Stadtrat der Stadt Ummerstadt beschließt in seiner  
Sitzung am 19.03.2024 für den Erwerb eines gebrauchten 
Löschfahrzeugs LF 8/6 eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe 
von 21.000,00 € in der Haushalsstelle 2.13000.935000. Die 
überplanmäßige Ausgabe wird gedeckt durch eine Entnahme 
aus der Rücklage in gleicher Höhe.
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Beschluss Nr. SR Ummerstadt/0011
Beratungsgegenstand:
Beratung und Beschlussfassung über die Abgabe eines 
Kaufangebotes für ein gebrauchtes Feuerwehrfahrzeug
Der Stadtrat der Stadt Ummerstadt beschließt in seiner Sitzung 
am 19.03.2024, dass der Bürgermeister beauftragt wird der 
Stadt Schleusingen für den Kauf des Löschfahrzeuges LF 8/6 
ein Kaufangebot über 21.000,00 € zu unterbreiten und den Kauf 
abzuwickeln.
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Beschluss Nr. SR Ummerstadt/0012
Beratungsgegenstand:
Vergabe zur öffentlichen Ausschreibung der Fischereige-
wässer „Walkmühlsgrund und Lehengrund“ in der Gemar-
kung Ummerstadt
Der Stadtrat der Stadt Ummerstadt beschließt in seiner Sitzung 
am 19.03.2024 die Verpachtung der Fischereigewässer „Walk-
mühlsgrund und Lehengrund“ in der Gemarkung Ummerstadt 
an den Ortsfischereiverein Ummerstadt e.V. zu einem jährlichen 
Pachtpreis in Höhe von 120,00 €.
Abstimmung: Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemeinde, 
die Anschrift der Verwaltungsgemeinschaft, die Nummer des 
Stimmbezirkes und des Wahlscheins angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben ge-
nannten Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmäch-
tigte Person auszuweisen.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzeitig 
an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26. Mai 2024 bis 
18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann bei der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle auch abgegeben werden.
Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

03.04.2024
König
Gemeindewahlleiter

Bekanntmachung

über die Sitzung des Wahlausschusses der Stadt 
Ummerstadt zur Entscheidung über die Zulassung 
der eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl des 

Stadtrates am Sonntag, 26. Mai 2024

Die Sitzung des Wahlausschusses zur Entscheidung über 
die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge gemäß § 17  
Thüringer Kommunalwahlgesetz und § 22 Thüringer Kommunal-
wahlordnung findet am 23. April 2024 (33. Tag vor der Wahl) um 
15:00 Uhr im Rathaus Heldburg, Sitzungssaal, Häfenmarkt 164, 
98663 Heldburg statt.

Der Wahlausschuss verhandelt und entscheidet in öffentlicher 
Sitzung. Jede Person hat Zutritt zu der Sitzung. Der Wahlleiter 
ist befugt, Personen, die die Ruhe und Ordnung stören, aus dem 
Sitzungsraum zu verweisen (§ 1 Abs. 3 Thüringer Kommunal-
wahlordnung).

Der Wahlausschuss ist bei Anwesenheit der Vorsitzenden ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienen Beisitzer beschlussfähig 
(§ 4 Abs. 6 Satz 1 Thüringer Kommunalwahlgesetz).

Der Wahlausschuss beschließt mit Stimmenmehrheit; bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme der Vorsitzenden (§ 4  
Abs. 6 Satz 2 und 3 Thüringer Kommunalwahlgesetz).

03.04.2024
König
Gemeindewahlleiter

Haushaltssatzung

der Stadt Ummerstadt für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung erläßt die 
Stadt Ummerstadt folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen 1.083.400 EUR
und Ausgaben mit 1.083.400 EUR

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen 227.500 EUR
und Ausgaben mit 227.500 EUR

ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.
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der Wahl (06. bis 10. Mai 2024) Einwendungen gegen das Wäh-
lerverzeichnis erheben. Einwendungen können darauf gerichtet 
sein, eine neue Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene 
Eintragung zu streichen oder zu berichtigen.
Die Einwendungen müssen bei dem Einwohnermeldeamt der 
Verwaltungsgemeinschaft Heldburger Unterland, Häfenmarkt 
164, 98663 Heldburg schriftlich erhoben oder zur Niederschrift 
erklärt werden; die vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu ma-
chen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht 
mehr zulässig.
3.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein (hierzu unten Nr. 5) hat.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 21. Tag vor der Wahl (05. Mai 2024) 
eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.
4.
Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.
5.
Einen Wahlschein erhält auf Antrag,
5.1
ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2
ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist 
zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,

b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von 
Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung 
festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum zweiten Tag vor der Wahl  
(24. Mai 2024), bis 18:00 Uhr, bei dem Einwohnermeldeamt der 
Verwaltungsgemeinschaft Heldburger Unterland, Häfenmarkt 
164, 98663 Heldburg oder per Fax unter 036871/28888 mündlich 
oder schriftlich beantragt werden. Eine telefonische Antragstel-
lung ist unzulässig.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage 
vor der Wahl (25. Mai 2024), 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.
Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der der An-
tragsteller wahlberechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemeinde, 

die Anschrift der Verwaltungsgemeinschaft, die Nummer des 
Stimmbezirkes und des Wahlscheins angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben ge-
nannten Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmäch-
tigte Person auszuweisen.

Neubaugebiet „Vorm Hirtentor 2“
Im Wohnbaugebiet „Vorm Hirtentor 2“ in Ummerstadt gibt es 
noch freie Grundstücke (siehe Lageplan).

Folgende Grundstücke stehen zum Verkauf:

Flurstück Größe
2746 937 m²
2747 913 m²
2748 928 m²

Bei Interesse bitte melden:

Verwaltungsgemeinschaft Heldburger Unterland
Liegenschaftsverwaltung
Häfenmarkt 164
98663 Heldburg

E-Mail: liegenschaften@vg-heldburgerunterland.de
Tel.: 036871/288-45

Gemeinde Straufhain

Bekanntmachung

über das Recht auf Einsichtnahme in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von 

Wahlscheinen für die Wahl des Gemeinderates am 
Sonntag, 26. Mai 2024

1.
Das Wählerverzeichnis liegt in der Zeit vom 06. Mai 2024 bis 10. 
Mai 2024 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) bei dem Einwohnermel-
deamt der Verwaltungsgemeinschaft Heldburger Unterland, Hä-
fenmarkt 164, 98663 Heldburg zu jedermanns Einsicht aus.
Die Einsichtnahme ist zu den allgemeinen Dienststunden wie 
folgt möglich:

Montag in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und

in der Zeit von 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollständig-
keit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen  
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses 
ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsicht-
lich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein 
Sperrvermerk nach dem Thüringer Meldegesetz eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist durch ein Bildschirmgerät möglich.
2.
Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrichtig 
oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. bis 16. Tag vor 
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2.
Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrichtig 
oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. bis 16. Tag vor 
der Wahl (06. bis 10. Mai 2024) Einwendungen gegen das Wäh-
lerverzeichnis erheben. Einwendungen können darauf gerichtet 
sein, eine neue Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene 
Eintragung zu streichen oder zu berichtigen.
Die Einwendungen müssen bei dem Einwohnermeldeamt der Ver-
waltungsgemeinschaft Heldburger Unterland, Häfenmarkt 164, 
98663 Heldburg schriftlich erhoben oder zur Niederschrift erklärt 
werden; die vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu machen. Nach 
Ablauf der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht mehr zulässig.
3.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein (hierzu unten Nr. 5) hat.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 21. Tag vor der Wahl (05. Mai 2024) 
eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.
4.
Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.
5.
Einen Wahlschein erhält auf Antrag,
5.1
ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2
ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist 
zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,

b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von 
Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung 
festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum zweiten Tag vor der Wahl  
(24. Mai 2024), bis 18:00 Uhr, bei dem Einwohnermeldeamt der 
Verwaltungsgemeinschaft Heldburger Unterland, Häfenmarkt 
164, 98663 Heldburg oder per Fax unter 036871/28888 mündlich 
oder schriftlich beantragt werden. Eine telefonische Antragstel-
lung ist unzulässig.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage 
vor der Wahl (25. Mai 2024), 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.
Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der der An-
tragsteller wahlberechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemeinde, 

die Anschrift der Verwaltungsgemeinschaft, die Nummer des 
Stimmbezirkes und des Wahlscheins angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für ei-
nen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Emp-
fangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person 
nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben  
genannten Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterla-
gen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevoll-
mächtigte Person auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzeitig 
an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26. Mai 2024 bis 
18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann bei der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle auch abgegeben werden.
Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

03.04.2024
König
Gemeindewahlleiter

Bekanntmachung

über die Sitzung des Wahlausschusses der Gemeinde 
Straufhain zur Entscheidung über die Zulassung 

der eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl des 
Gemeinderates am Sonntag, 26. Mai 2024

Die Sitzung des Wahlausschusses zur Entscheidung über die Zu-
lassung der eingereichten Wahlvorschläge gemäß § 17 Thüringer 
Kommunalwahlgesetz und § 22 Thüringer Kommunalwahlordnung 
findet am 23. April 2024 (33. Tag vor der Wahl) um 14:30 Uhr im 
Rathaus Heldburg, Sitzungssaal, Häfenmarkt 164, 98663 Held-
burg statt.

Der Wahlausschuss verhandelt und entscheidet in öffentlicher 
Sitzung. Jede Person hat Zutritt zu der Sitzung. Der Wahlleiter 
ist befugt, Personen, die die Ruhe und Ordnung stören, aus dem 
Sitzungsraum zu verweisen (§ 1 Abs. 3 Thüringer Kommunal-
wahlordnung).

Der Wahlausschuss ist bei Anwesenheit des Vorsitzenden ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienen Beisitzer beschlussfähig 
(§ 4 Abs. 6 Satz 1 Thüringer Kommunalwahlgesetz).

Der Wahlausschuss beschließt mit Stimmenmehrheit; bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden  
(§ 4 Abs. 6 Satz 2 und 3 Thüringer Kommunalwahlgesetz).

03.04.2024
König
Gemeindewahlleiter

Gemeinde Westhausen

Bekanntmachung

über das Recht auf Einsichtnahme in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von 

Wahlscheinen für die Wahl des Gemeinderates am 
Sonntag, 26. Mai 2024

1.
Das Wählerverzeichnis liegt in der Zeit vom 06. Mai 2024 bis  
10. Mai 2024 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) bei dem Einwohner-
meldeamt der Verwaltungsgemeinschaft Heldburger Unterland, 
Häfenmarkt 164, 98663 Heldburg zu jedermanns Einsicht aus.
Die Einsichtnahme ist zu den allgemeinen Dienststunden wie 
folgt möglich:

Montag in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und

in der Zeit von 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Da-
ten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft 
zu machen, aus denen sich eine
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses 
ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsicht-
lich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein 
Sperrvermerk nach dem Thüringer Meldegesetz eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist durch ein Bildschirmgerät möglich.
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2. Gewerbesteuer 395 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 190.000 € fest-
gesetzt.

§ 6
Es gilt der vom Gemeinderat beschlossene Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Westhausen, 13.03.2024
Bürgermeister  Siegel

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Gemeinde 
Westhausen für das Haushaltsjahr 2024 wird mit allen Bestand-
teilen in der Verwaltungsgemeinschaft Heldburger Unterland, Hä-
fenmarkt 164, 98663 Heldburg, vom 15.04.2024 bis 29.04.2024 
zu den Dienstzeiten zu jedermann Einsicht öffentlich ausgelegt.

Gemeinde Schlechtsart

Bekanntmachung

über das Recht auf Einsichtnahme in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von 

Wahlscheinen für die Wahl des Gemeinderates am 
Sonntag, 26. Mai 2024

1.
Das Wählerverzeichnis liegt in der Zeit vom 06. Mai 2024 bis  
10. Mai 2024 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) bei dem Einwohner-
meldeamt der Verwaltungsgemeinschaft Heldburger Unterland, 
Häfenmarkt 164, 98663 Heldburg zu jedermanns Einsicht aus.
Die Einsichtnahme ist zu den allgemeinen Dienststunden wie 
folgt möglich:

Montag in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und

in der Zeit von 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollständig-
keit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen  
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses 
ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsicht-
lich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein 
Sperrvermerk nach dem Thüringer Meldegesetz eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist durch ein Bildschirmgerät möglich.
2.
Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrichtig 
oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. bis 16. Tag vor 
der Wahl (06. bis 10. Mai 2024) Einwendungen gegen das Wäh-
lerverzeichnis erheben. Einwendungen können darauf gerichtet 
sein, eine neue Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene 
Eintragung zu streichen oder zu berichtigen.
Die Einwendungen müssen bei dem Einwohnermeldeamt der 
Verwaltungsgemeinschaft Heldburger Unterland, Häfenmarkt 
164, 98663 Heldburg schriftlich erhoben oder zur Niederschrift 
erklärt werden; die vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu ma-
chen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht 
mehr zulässig.
3.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein (hierzu unten Nr. 5) hat.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 21. Tag vor der Wahl (05. Mai 2024) 
eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzeitig 
an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26. Mai 2024 bis 
18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann bei der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle auch abgegeben werden.
Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

03.04.2024
König
Gemeindewahlleiter

Bekanntmachung

über die Sitzung des Wahlausschusses der Gemeinde 
Westhausen zur Entscheidung über die Zulassung 
der eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl des 

Gemeinderates am Sonntag, 26. Mai 2024

Die Sitzung des Wahlausschusses zur Entscheidung über 
die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge gemäß § 17  
Thüringer Kommunalwahlgesetz und § 22 Thüringer Kommunal-
wahlordnung findet am 23. April 2024 (33. Tag vor der Wahl) um 
15:30 Uhr im Rathaus Heldburg, Sitzungssaal, Häfenmarkt 164, 
98663 Heldburg statt.

Der Wahlausschuss verhandelt und entscheidet in öffentlicher Sit-
zung. Jede Person hat Zutritt zu der Sitzung. Der Wahlleiter ist befugt, 
Personen, die die Ruhe und Ordnung stören, aus dem Sitzungsraum 
zu verweisen (§ 1 Abs. 3 Thüringer Kommunalwahlordnung).

Der Wahlausschuss ist bei Anwesenheit des Vorsitzenden ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienen Beisitzer beschlussfähig 
(§ 4 Abs. 6 Satz 1 Thüringer Kommunalwahlgesetz).

Der Wahlausschuss beschließt mit Stimmenmehrheit; bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden  
(§ 4 Abs. 6 Satz 2 und 3 Thüringer Kommunalwahlgesetz).

03.04.2024
König
Gemeindewahlleiter

Haushaltssatzung

der Gemeinde Westhausen  
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung erläßt die 
Gemeinde Westhausen folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen 1.182.400 EUR
und Ausgaben mit 1.182.400 EUR

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen 205.050 EUR
und Ausgaben mit 205.050 EUR

ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze)für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen

Betriebe (Grundsteuer A)
300 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 390 v.H.
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Thüringer Kommunalwahlgesetz und § 22 Thüringer Kommunal-
wahlordnung findet am 23. April 2024 (33. Tag vor der Wahl) um 
13:30 Uhr im Rathaus Heldburg, Sitzungssaal, Häfenmarkt 164, 
98663 Heldburg statt.

Der Wahlausschuss verhandelt und entscheidet in öffentlicher 
Sitzung. Jede Person hat Zutritt zu der Sitzung. Der Wahlleiter 
ist befugt, Personen, die die Ruhe und Ordnung stören, aus dem 
Sitzungsraum zu verweisen (§ 1 Abs. 3 Thüringer Kommunal-
wahlordnung).

Der Wahlausschuss ist bei Anwesenheit des Vorsitzenden ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienen Beisitzer beschlussfähig 
(§ 4 Abs. 6 Satz 1 Thüringer Kommunalwahlgesetz).

Der Wahlausschuss beschließt mit Stimmenmehrheit; bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden (§ 4 
Abs. 6 Satz 2 und 3 Thüringer Kommunalwahlgesetz).

03.04.2024
König
Gemeindewahlleiter

Haushaltssatzung

der Gemeinde Schlechtsart  
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung erläßt die 
Gemeinde Schlechtsart folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen 226.900 EUR
und Ausgaben mit 226.900 EUR

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen 40.900 EUR
und Ausgaben mit 40.900 EUR

ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen

Betriebe (Grundsteuer A)
300 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 390 v.H.
2. Gewerbesteuer 395 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 37.000,00 EUR 
festgesetzt.

§ 6
Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen wird 
auf 0 Stellen festgesetzt.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Schlechtsart, 28.03.2024
Bürgermeister - Siegel -

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Gemeinde 
Schlechtsart für das Haushaltsjahr 2024 wird mit allen Bestand-
teilen in der Verwaltungsgemeinschaft Heldburger Unterland, Hä-
fenmarkt 164, 98663 Heldburg, vom 15.04.2024 bis 19.04.2024 
zu den Dienstzeiten zu jedermann Einsicht öffentlich ausgelegt.

4.
Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.
5.
Einen Wahlschein erhält auf Antrag,
5.1
ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2
ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist 
zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,

b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das  
Wählerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung 
von Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwen-
dung festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach  
Abschluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum zweiten Tag vor der Wahl  
(24. Mai 2024), bis 18:00 Uhr, bei dem Einwohnermeldeamt der 
Verwaltungsgemeinschaft Heldburger Unterland, Häfenmarkt 
164, 98663 Heldburg oder per Fax unter 036871/28888 mündlich 
oder schriftlich beantragt werden. Eine telefonische Antragstel-
lung ist unzulässig.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage 
vor der Wahl (25. Mai 2024), 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.
Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der der  
Antragsteller wahlberechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemeinde, 

die Anschrift der Verwaltungsgemeinschaft, die Nummer des 
Stimmbezirkes und des Wahlscheins angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen an-
deren ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der 
Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberech-
tigte vertritt; dies hat sie der oben genannten Gemeindebehörde vor 
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlan-
gen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzeitig 
an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26. Mai 2024 bis 
18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann bei der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle auch abgegeben werden.
Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

03.04.2024
König
Gemeindewahlleiter

Bekanntmachung

über die Sitzung des Wahlausschusses der Gemeinde 
Schlechtsart zur Entscheidung über die Zulassung 
der eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl des 

Gemeinderates am Sonntag, 26. Mai 2024

Die Sitzung des Wahlausschusses zur Entscheidung über 
die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge gemäß § 17  
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(2) Gleiches gilt für sonstige Besitzer, die das Grundstück  
gebrauchen, wenn sie die durch diese Satzung begründeten Ver-
pflichtungen vertraglich übernommen haben und wenn dazu die 
Gemeinde ihre jederzeit frei widerrufliche Genehmigung erteilt 
hat.
(3) Die nach den Absätzen 1 und 2 Verpflichteten haben in ge-
eigneter Weise Vorsorge zu treffen, dass die ihnen nach dieser 
Satzung auferlegten Verpflichtungen ordnungsgemäß von einem 
Dritten erfüllt werden, wenn sie das Grundstück nicht oder nur 
unerheblich selbst nutzen. Name und Anschrift des Dritten sind 
der Verwaltungsgemeinschaft Heldburger Unterland als Behörde 
der Gemeinde Schlechtsart umgehend mitzuteilen.
(4) Verpflichtete nach Absatz 1 können nur dann in Anspruch 
genommen werden, wenn die Reinigungspflicht gegenüber Ver-
pflichteten nach Absatz 2 nicht durch setzbar ist.
(5) Liegen mehrere Grundstücke hintereinander zur sie er-
schließenden Straße, so bilden das an die Straße angrenzende 
Grundstück (Vorderliegergrundstück) und die da hinterliegenden 
Grundstücke (Hinterliegergrundstücke) eine Straßenreinigungs-
einheit. Hinterliegergrundstücke sind jedoch nur solche Grund-
stücke, die nicht selbst an die öffentliche Straße oder einen öf-
fentlichen Weg angrenzen. Die Grundstücke bilden auch dann 
eine Straßenreinigungseinheit, wenn sie durch mehrere Straßen 
erschlossen werden. Hintereinander zur sie erschließenden 
Straße liegen Grundstücke dann, wenn sie mit der Hälfte oder 
mehr ihrer dieser Straße zugekehrter Seite hinter dem Vorderlie-
gergrundstück liegen.
Die Eigentümer und Besitzer der zur Straßenreinigungseinheit 
gehörenden Grundstücke sind abwechselnd reinigungspflichtig. 
Die Reinigungspflicht wechselt von Woche zu Woche. Sie be-
ginnt jährlich neu mit dem ersten Montag eines jeden Jahres bei 
dem Verpflichteten des Vorderliegergrundstückes, fortfahrend in 
der Reihenfolge der dahinterliegenden Grundstücke.
Bei Straßen mit einseitigem Gehweg sind sowohl die Eigentümer 
oder Besitzer der auf der Gehwegseite befindlichen Grundstücke 
als auch die Eigentümer oder Besitzer der auf der gegenüberlie-
genden Straßenseite befindlichen Grundstücke für die Straßen-
reinigungseinheit verantwortlich. In Jahren mit gerader Endzif-
fer sind die Eigentümer oder Besitzer der auf der Gehwegseite 
befindlichen Grundstücke, in Jahren mit ungerader Endziffer die 
Eigentümer oder Besitzer der auf der gegenüberliegenden Stra-
ßenseite befindlichen Grundstücke verpflichtet.

§ 4
Umfang der Reinigungspflicht

Die Reinigungspflicht umfasst

a) die allgemeine Straßenreinigung (§§ 5 bis 9) und
b) den Winterdienst (§§ 10 und 11).

II
ALLGEMEINE STRASSENREINIGUNG

§ 5
Umfang der allgemeinen Straßenreinigung

(1) Die ausgebauten Straßen (Straßenabschnitte, Straßenteile) 
sind regelmäßig und so zu reinigen, dass eine Störung der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere eine Gesund-
heitsgefährdung, infolge von Verunreinigung der Straße aus ih-
rer Benutzung oder durch Witterungseinflüsse, vermieden oder 
beseitigt wird. Ausgebaut im Sinne dieser Satzung sind Straßen 
(Straßenabschnitte, Straßen teile), wenn sie mit einer festen De-
cke (Asphalt, Beton, Pflaster, Platten, Teer oder einem in ihrer 
Wirkung ähnlichen Material) versehen sind.
(2) Bei nicht ausgebauten Straßen (Straßenabschnitte, Straßen-
teile) oder Straßen mit wassergebundener Decke umfasst die 
Reinigung nur das Beseitigen von Fremdkörpern, groben Verun-
reinigungen, Laub, Schlamm oder ähnlichem.
(3) Der Staubentwicklung beim Straßenreinigen ist durch Be-
sprengen mit Wasser vorzubeugen, soweit nicht besondere Um-
stände entgegenstehen (z.B. ausgerufener Wassernotstand).
(4) Bei der Reinigung sind solche Geräte zu verwenden, die die 
Straße nicht beschädigen.
(5) Der Straßenkehricht ist sofort zu beseitigen. Er darf weder 
Nachbarn, noch Straßensinkkästen, sonstigen Entwässerungs-
anlagen, offenen Abwässergräben, öffentlich aufgestellten Ein-
richtungen (z.B. Papierkörbe, Glas- und Papiersam melcontainer) 
und öffentlich unterhaltenen Anlagen (z.B. Gruben, Gewässer 
usw.) zugeführt werden.

SATZUNG

über die Straßenreinigung 
(Straßenreinigungssatzung) im Gebiet  

der Gemeinde Schlechtsart

Aufgrund des § 19 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom  
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom  
24. März 2023 (GVBl. S. 127), und des § 49 des Thüringer  
Straßengesetzes (ThürStrG) vom 07. Mai 1993 (GVBl. S. 273), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 07. Dezember 2022, (GVBl.  
S. 489), hat der Gemeinderat der Gemeinde Schlechtsart in 
seiner Sitzung am 15. Februar 2024 folgende Satzung über die 
Straßenreinigung (Straßenreinigungssatzung) im Gebiet der Ge-
meinde Schlechtsart beschlossen:

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

§ 1
Übertragung der Reinigungspflicht

(1) Die Verpflichtung zur Reinigung der öffentlichen Straßen 
nach § 49 Abs. 1 bis 3 ThürStrG wird nach Maßgabe der folgen-
den Bestimmungen auf die Eigentümer und Besitzer der durch 
öffentliche Straßen erschlossenen, bebauten und unbebauten 
Grundstücke übertragen.
(2) Der Gemeinde verbleibt die Verpflichtung zur Reinigung für 
die Fahrbahn, die Überwege und die Straßenrinnen und Einflus-
söffnungen der Straßenkanäle der in der Anlage 1 aufgeführten 
Straßen (Straßenabschnitte).
(3) Soweit die Gemeinde nach Abs. 2 verpflichtet bleibt, übt sie 
die Reinigungspflicht als öffentlich-rechtliche Aufgabe aus.

§ 2
Gegenstand der Reinigungspflicht

(1) Zu reinigen sind:

a) innerhalb der geschlossenen Ortslage (§ 5 Abs. 1 Satz 2 
ThürStrG) alle öffentlichen Straßen,

b) außerhalb der geschlossenen Ortslage die öffentlichen Stra-
ßen/Straßenabschnitte, an die bebaute Grundstücke angren-
zen (§ 49 Abs. 2 ThürStrG).

(2) Die Reinigungspflicht erstreckt sich auf:

a) die Fahrbahnen einschließlich Radwege, Mopedwege und 
Standspuren,

b) die Parkplätze,
c) die Straßenrinnen und Einflussöffnungen der Straßenkanäle
d) die Gehwege und Schrammborde,
e) Böschungen, Stützmauern und ähnliches,
f) die Überwege.

(3) Gehwege im Sinne dieser Satzung sind die für den Fußgän-
gerverkehr ausdrück lich bestimmten und äußerlich von der Fahr-
bahn abgegrenzten Teile der Straße, ohne Rücksicht auf ihren 
Ausbauzustand und auf die Breite der Straße (z.B. Bürgersteige, 
unbefestigte Gehwege, Seitenstreifen) sowie räumlich von einer 
Fahrbahn getrennte selbstständige Fußwege. Soweit in Fußgän-
gerzonen (Zeichen 242 StVO) und in verkehrsberuhigten Berei-
chen (Zeichen 325 StVO) Gehwege nicht vorhanden sind, gilt als 
Gehweg ein Streifen von 1,5 m Breite entlang der Grundstücks-
grenze.
Sicherheitsstreifen bis 0,5 m, sog. Schrammborde, sind keine 
Gehwege im Sinne dieser Satzung.
(4) Überwege sind die als solche besonders gekennzeichne-
ten Überwege für den Fußgängerverkehr sowie die Überwege 
an Straßenkreuzungen und Einmündun gen in Verlängerung der 
Gehwege.

§ 3
Verpflichtete

(1) Verpflichtete im Sinne dieser Satzung für die in § 1 bezeich-
neten Grundstücke sind die Eigentümer, Erbbauberechtigten, 
Wohnungseigentümer, Nießbraucher nach §§ 1030 ff. BGB, 
Wohnungsberechtigten nach § 1093 BGB sowie sonstige zur 
Nutzung des Grundstückes dinglich Berechtigte, denen - abge-
sehen von der oben erwähnten Wohnungsberechtigung - nicht 
nur eine Grunddienstbarkeit oder eine beschränkt persönliche 
Dienstbarkeit zusteht.



Amts- und Mitteilungsblatt der VG „Heldburger Unterland“ - 18 - Nr. 4/2024

zu der vorstehend festgelegten Gehwegfläche auch den Teil des 
Gehweges von Schnee zu räumen, der gegenüber der einmün-
denden Straße liegt, und zwar jeweils bis zur gedachten Verlän-
gerung der Achse der einmündenden Straße.
(2) Die von Schnee geräumten Flächen vor den Grundstücken 
müssen so aufeinan der abgestimmt sein, dass eine durchgehen-
de benutzbare Gehwegfläche gewährleistet ist. Der später Räu-
mende muss sich insoweit an die schon bestehende Gehweg-
richtung vor den Nachbargrundstücken bzw. Überwegrichtung 
vom gegenüberliegenden Grundstück anpassen.
(3) Für jedes Hausgrundstück ist ein Zugang zur Fahrbahn 
und zum Grundstückseingang in einer Breite von mindestens  
1,5 Meter zu räumen.
(4) Festgetretener oder auftauender Schnee ist ebenfalls - soweit 
möglich und zumutbar - zu lösen und abzulagern.
(5) Soweit den Verpflichteten die Ablagerung des zu beseitigen-
den Schnees und der Eisstücke auf Flächen außerhalb des Ver-
kehrsraumes nicht zugemutet werden kann, darf der Schnee auf 
Verkehrsflächen nur so abgelagert werden, dass der Verkehr und 
vor allem auch die Räumfahrzeuge möglichst wenig beeinträch-
tigt werden.
(6) Die Abflussrinnen müssen bei Tauwetter von Schnee freige-
halten werden.
(7) Hydranten sind von Eis und Schnee freizuhalten.
(8) Die in den vorstehenden Absätzen festgelegten Verpflich-
tungen gelten für die Zeit von 07.00 bis 20.00 Uhr. Sie sind bei 
Schneefall jeweils unverzüglich durchzuführen.

§ 11
Beseitigung von Schnee- und Eisglätte

(1) Bei Schnee- und Eisglätte haben die Verpflichteten die Geh-
wege, die Zugänge zu Überwegen, die Zugänge zur Fahrbahn 
und zum Grundstückseingang derart und so rechtzeitig zu be-
streuen, dass Gefahren nach allgemeiner Erfahrung nicht entste-
hen können. Dies gilt auch für „Rutschbahnen“. In Fußgängerzo-
nen und verkehrsberuhigten Bereichen findet § 9 Abs. 1 Satz 2 
Anwendung. Bei Straßen mit einseitigem Gehweg findet für die 
Beseitigung von Schnee- und Eisglätte die Regelung des § 10 
Abs. 1 Sätze 3 ff. Anwendung.
(2) Bei Eisglätte sind Bürgersteige grundsätzlich in voller Breite 
und Tiefe, Zugänge zur Fahrbahn und zu Überwegen in einer 
Breite von 1,5 m abzustumpfen. Noch nicht vollständig ausge-
baute/fertiggestellte Gehwege müssen in einer Mindesttiefe von 
1,5 m, in der Regel an der Grundstücksgrenze beginnend, abge-
stumpft werden. § 10 Abs. 2 gilt entsprechend.
(3) Bei Schneeglätte braucht nur die nach § 10 zu räumende 
Fläche abgestumpft zu werden.
(4) Als Streumaterial sind vor allem Sand, Splitt und ähnliches 
abstumpfendes Material zu verwenden. Asche darf zum Bestreu-
en nur in dem Umfang und in der Menge verwendet werden, 
dass eine übermäßige Verschmutzung der Geh- und Überwege 
nicht eintritt. Salz darf nur in geringen Mengen zur Beseitigung 
festgetretener Eis- und Schneerückstände verwendet werden. 
Die Rückstände müssen nach ihrem Auftauen sofort beseitigt 
werden.
(5) Auftauendes Eis auf den in den Abs. 2 und 3 bezeichneten 
Flächen ist aufzuhacken und entsprechend der Vorschrift des  
§ 10 Abs. 5 zu beseitigen.
(6) Beim Abstumpfen und Beseitigen von Eisglätte dürfen nur 
solche Hilfsmittel verwendet werden, die die Straßen nicht be-
schädigen.
(7) § 10 Abs. 7 gilt entsprechend.

IV
SCHLUSSVORSCHRIFTEN

§ 12
Ausnahmen

Befreiungen von der Verpflichtung zur Reinigung der Straße kön-
nen ganz oder teilweise nur dann auf besonderen Antrag erteilt 
werden, wenn auch unter Berücksichtigung des allgemeinen 
Wohles die Durchführung der Reinigung dem Pflichtigen nicht 
zugemutet werden kann.

§ 13
Ordnungswidrigkeiten

(1) Vorsätzliche und fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen Vor-
schriften dieser Satzung können gemäß § 19 Abs. 2 und § 19 
Abs. 1 S. 4 und 5 ThürKO in Verbindung mit § 17 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) mit einer Geldbuße bis zu 

§ 6
Reinigungsfläche

(1) Die zu reinigende Fläche erstreckt sich vom Grundstück aus 
in der Breite, in der es zu einer oder mehreren Straßen hin liegt, 
bis zur Mitte der Straße. Bei Eckgrundstücken vergrößert sich die 
Reinigungsfläche bis zum Schnittpunkt der Straßenmitten. Bei 
Plätzen ist außer dem Gehweg und der Straßenrinne ein 4 m 
breiter Streifen - vom Gehwegrand in Richtung Fahrbahn bzw. 
Platzmitte - zu reinigen.
(2) Hat die Straße vor einem Grundstück eine durch Mittelstreifen 
oder ähnliche Einrichtungen getrennte Fahrbahn, so hat der Ver-
pflichtete die gesamte Breite der seinem Grundstück zugekehr-
ten Fahrbahn zu reinigen.

§ 7
Reinigungszeiten

(1) Soweit nicht besondere Umstände (plötzlich oder den nor-
malen Rahmen übersteigende Verschmutzungen) ein sofortiges 
Räumen notwendig machen, sind die Straßen durch die nach  
§ 3 Verpflichteten nach dem jeweiligen Bedarf, mindestens aber 
einmal monatlich zu reinigen.
(2) Darüber hinaus kann die Gemeinde bestimmen, dass in 
besonderen Fällen (Veranstaltungen, Volks- und Heimatfeste, 
Umzüge und ähnliches) einzelne Straßen zusätzlich gereinigt 
werden müssen. Derartige Verpflichtungen sind öffentlich be-
kanntzumachen.
(3) Die Reinigungspflicht des Verursachers nach § 17 Abs. 1 
Thüringer Straßengesetz, § 7 Abs. 1 Bundesfernstraßengesetz 
und § 32 Abs. 1 Straßenverkehrsordnung bleibt unberührt.

§ 8
Freihalten der Vorrichtungen für die Entwässerung

und für die Brandbekämpfung
Oberirdische, der Entwässerung oder Brandbekämpfung die-
nende Vorrichtungen auf der Straße müssen jederzeit von allem 
Unrat oder den Wasserfluss störenden Gegenständen, auch von 
Schnee und Eis freigehalten werden.

§ 9
Öffentliche Straßenreinigung

(1) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten entsprechend auch 
für die allgemeine Reinigung der Straßenteile (§ 2 Abs. 2 Buchst. 
a bis c und f) der in einem Verzeichnis als Anlage 1 zu dieser Sat-
zung aufgeführten Straßen und für die Reinigungspflicht für die 
Überwege dieser Straßen. Anlage 1 ist Bestandteil der Satzung.
(2) Die Eigentümer der durch diese Straßen erschlossenen 
Grundstücke (§ 3) haben das Recht und die Pflicht, sich der  
öffentlichen Straßenreinigung zu bedienen (Anschluss- und Be-
nutzungszwang).

III
WINTERDIENST

§ 10
Schneeräumung

(1) Neben der allgemeinen Straßenreinigungspflicht haben die 
Verpflichteten bei Schneefall die Gehwege und Zugänge zu 
Überwegen vor ihren Grundstücken in einer solchen Breite von 
Schnee zu räumen, dass der Verkehr nicht mehr als unvermeid-
bar beeinträchtigt wird.
Soweit in Fußgängerzonen (Zeichen 242 StVO) und in verkehrs-
beruhigten Bereichen (Zeichen 325 StVO) Gehwege nicht vor-
handen sind, gilt als Gehweg ein Streifen von 1,5 m Breite ent-
lang der Grundstücksgrenze.
Bei Straßen mit einseitigem Gehweg sind sowohl die Eigentü-
mer oder Besitzer der auf der Gehwegseite befindlichen Grund-
stücke als auch die Eigentümer oder Besitzer der auf der ge-
genüberliegenden Straßenseite befindlichen Grundstücke zum 
Winterdienst auf diesem Gehweg verpflichtet. In Jahren mit ge-
rader Endzif fer sind die Eigentümer oder Besitzer der auf der 
Gehwegseite befindlichen Grundstücke, in Jahren mit ungerader 
Endziffer die Eigentümer oder Besitzer der auf der gegenüberlie-
genden Straßenseite befindlichen Grundstücke verpflichtet.
Die in Frage kommende Gehwegfläche bestimmt sich nach § 6 
Abs. 1 der Satzung, wobei bei den gegenüberliegenden Grund-
stücken deren Grundstücksbreite auf die Gehwegseite zu proji-
zieren ist.
Mündet in Straßen mit einseitigem Gehweg auf der dem Gehweg 
gegenüberliegenden Seite eine Straße ein, so sind die Eigen-
tümer oder Besitzer der Eckgrundstücke verpflichtet, zusätzlich 
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Der Wahlausschuss beschließt mit Stimmenmehrheit; bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden  
(§ 4 Abs. 6 Satz 2 und 3 Thüringer Kommunalwahlgesetz).

03.04.2024
König
Gemeindewahlleiter

Bekanntmachung

über das Recht auf Einsichtnahme in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von 

Wahlscheinen für die Wahl des Gemeinderates am 
Sonntag, 26. Mai 2024

1.
Das Wählerverzeichnis liegt in der Zeit vom 06. Mai 2024 bis  
10. Mai 2024 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) bei dem Einwohner-
meldeamt der Verwaltungsgemeinschaft Heldburger Unterland, 
Häfenmarkt 164, 98663 Heldburg zu jedermanns Einsicht aus.
Die Einsichtnahme ist zu den allgemeinen Dienststunden wie 
folgt möglich:

Montag in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und

in der Zeit von 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Da-
ten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft 
zu machen, aus denen sich eine
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses 
ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsicht-
lich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein 
Sperrvermerk nach dem Thüringer Meldegesetz eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist durch ein Bildschirmgerät möglich.
2.
Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrichtig 
oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. bis 16. Tag vor 
der Wahl (06. bis 10. Mai 2024) Einwendungen gegen das Wäh-
lerverzeichnis erheben. Einwendungen können darauf gerichtet 
sein, eine neue Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene 
Eintragung zu streichen oder zu berichtigen.
Die Einwendungen müssen bei dem Einwohnermeldeamt der 
Verwaltungsgemeinschaft Heldburger Unterland, Häfenmarkt 
164, 98663 Heldburg schriftlich erhoben oder zur Niederschrift 
erklärt werden; die vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu ma-
chen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht 
mehr zulässig.
3.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein (hierzu unten Nr. 5) hat.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 21. Tag vor der Wahl (05. Mai 2024) 
eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.
4.
Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.
5.
Einen Wahlschein erhält auf Antrag,
5.1
ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2
ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist 
zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,

b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von 
Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung 
festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

5.000 Euro geahndet werden. Zuständige Verwaltungsbehörde 
im Sinne des § 36 OWiG ist die Verwaltungsgemeinschaft Held-
burger Unterland.
(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen den §§ 5 und 6 der Reinigung der Straßen nicht 
oder nicht vollständig nachkommt,

2. entgegen § 7 die Reinigung nicht anlassbezogen bzw. tur-
nusgemäß durchführt,

3. entgegen § 8 die Vorrichtungen für die Entwässerung und 
Brandbekämpfung nicht freihalt,

4. entgegen den §§ 10 und 11 der Beseitigung von Schnee, 
Schnee- und Eisglätte nicht, nicht rechtzeitig oder nicht voll-
ständig nachkommt.

§ 14
Zwangsmaßnahmen

Die Vollstreckung der nach dieser Satzung ergangenen Verwal-
tungsverfügungen erfolgt nach dem Thüringer Verwaltungszu-
stellungs- und Vollstreckungsgesetz (ThürVwZVG) in der jeweils 
aktuellen Fassung mittels Ersatzvornahme auf Kosten des Ver-
pflichteten oder Festsetzung eines Zwangsgeldes. Das Zwangs-
geld kann wiederholt werden.

§ 15
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.
(2) Gleichzeitig wir die bisherige Straßenreinigungssatzung der 
Gemeinde Schlechtsart vom 11.01.1999 aufgehoben.

Schlechtsart, den 21.03.2024
Braun   Siegel
Bürgermeister

ANLAGE 1

Verzeichnis der in die öffentliche Straßenreinigung einbezo-
genen Straßen - § 9 -

ANLAGE 1

• Bushaltestelle Dorfstraße
Flurstück Nr.: 26/2, 26/5

• Feuerwehrgerätehaus/ Backhaus Dorstraße 2
Flurstück Nr.: 70/4, 70/2

• Brauhaus/ Dorfgemeinschaftshaus Dorfstraße
Flurstück Nr.: Teilfläche 56/19

Gemeinde Schweickershausen

Bekanntmachung

über die Sitzung des Wahlausschusses der Gemeinde 
Schweickershausen zur Entscheidung über die 

Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge für die 
Wahl des Gemeinderates am Sonntag, 26. Mai 2024

Die Sitzung des Wahlausschusses zur Entscheidung über die 
Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge gemäß § 17 Thü-
ringer Kommunalwahlgesetz und § 22 Thüringer Kommunalwahl-
ordnung findet am 23. April 2024 (33. Tag vor der Wahl) um 14:00 
Uhr im Rathaus Heldburg, Sitzungssaal, Häfenmarkt 164, 98663 
Heldburg statt.

Der Wahlausschuss verhandelt und entscheidet in öffentlicher 
Sitzung. Jede Person hat Zutritt zu der Sitzung. Der Wahlleiter 
ist befugt, Personen, die die Ruhe und Ordnung stören, aus dem 
Sitzungsraum zu verweisen (§ 1 Abs. 3 Thüringer Kommunal-
wahlordnung).

Der Wahlausschuss ist bei Anwesenheit des Vorsitzenden ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienen Beisitzer beschlussfähig 
(§ 4 Abs. 6 Satz 1 Thüringer Kommunalwahlgesetz).
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Grundstücks mit den dargestellten Grundstücksmerkmalen  
(Bodenrichtwertgrundstück).

Mit dem „Bodenrichtwertinformationssystem Thüringen (BORIS-
TH)“ werden die Bodenrichtwerte unter www.bodenrichtwerte-th.
de im Internet kostenfrei zur Verfügung gestellt. Jedermann kann 
von den Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse für Grund-
stückswerte Auskunft über die Bodenrichtwerte erhalten.

Anschriften:
Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet 
des Landkreises Hildburghausen, des Landkreises Schmal-
kalden-Meiningen und der kreisfreien Stadt Suhl
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinforma-
tion
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Katasterbereich 
Schmalkalden
Hoffnung 30
98574 Schmalkalden

Thüringer Verordnung

zur Festsetzung des Überschwemmungsgebietes des 
Fließgewässers Kreck von unterhalb Heldburg bis zur 

Landesgrenze Thüringen / Bayern

Vom 8. Februar 2024

Auf Grund der §§ 76 Absatz 2 und 78 a Absatz 5 des Wasser-
haushaltsgesetzes (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), 
das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezem-
ber 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) geändert worden ist, sowie der  
§§ 54 Absatz 1 Satz 1, 59 Absatz 2 und 61 Absatz 2 Satz 1  
Nr. 1 Buchstabe d des Thüringer Wassergesetzes (ThürWG) vom 28. 
Mai 2019 (GVBl. S. 74), das durch Artikel 17 des Gesetzes vom 11. Juni 
2020 (GVBl. S. 277) geändert worden ist, erlässt das Thüringer Landes-
amt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz folgende Rechtsverordnung:

§ 1
Gegenstand der Verordnung

Als Überschwemmungsgebiet werden die in § 2 näher bezeich-
neten Flächen auf Teilen der Gemarkungen Heldburg und Linde-
nau festgesetzt.

§ 2
Grenzen des Überschwemmungsgebietes

(1) Das Überschwemmungsgebiet beinhaltet alle Flächen, die 
bei einem statistisch ein mal in 100 Jahren zu erwartenden Hoch-
wasserereignis überschwemmt werden. Es ist in den in der Anla-
ge aufgeführten Kartenblättern im Maßstab 1 : 10 000, basierend 
auf Daten des Amtlichen Topographisch-Kartographischen Infor-
mationssystems (ATKIS), sowie im Maßstab 1 : 2 000, basierend 
auf Daten des Amtlichen Liegen schaftskatasterinformationssyst
ems (ALKIS), durch eine hellblau schraffierte Fläche dargestellt. 
Die Grenzen des Überschwemmungsgebietes sind durch die 
Außenkan ten der Linien bestimmt, welche die hellblau schraffier-
ten Flächen umschließen. Maßgeblich für den Grenzverlauf ist 
die Darstellung in den auf ALKIS basierenden Kartenblättern im 
Maßstab 1 : 2 000. Die in der Anlage aufgeführten Kartenblätter 
sind Bestandteil dieser Verordnung.
(2) Veränderungen der Kreis-, Gemeinde-, Gemarkungs-, Flur- 
und Flurstücksgrenzen oder der Bezeichnungen der im Über-
schwemmungsgebiet gelegenen Flurstücke bewirken keine Ver-
änderung des festgesetzten Überschwemmungsgebietes.
(3) Die in Absatz 1 genannten Karten sind beim Thüringer 
Landes amt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz, Außenstelle 
Weimar, Dienstgebäude 1, Harry-Graf-Kessler-Straße 1 in 99423 
Weimar, Ausfertigungen dieser Karten bei der Unteren Wasser-
behörde des Landkreises Hildburghausen, Wiesenstraße 18, 
98646 Hildburghausen niedergelegt und können dort während 
der all gemeinen Dienststunden eingesehen werden.

§ 3
Zweck der Verordnung

Das Überschwemmungsgebiet des Fließgewässers Kreck dient 
dem vorbeugenden Hoch wasserschutz, der Hochwasserrück-
haltung sowie der Sicherung des Hochwasserab flusses mit dem 
Ziel, eine zukünftige Verschlechterung der Abflussverhältnisse 
sowie eine nachtei lige Beeinflussung der Wassergüte im Hoch-
wasserfall zu verhindern.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum zweiten Tag vor der Wahl  
(24. Mai 2024), bis 18:00 Uhr, bei dem Einwohnermeldeamt der 
Verwaltungsgemeinschaft Heldburger Unterland, Häfenmarkt 
164, 98663 Heldburg oder per Fax unter 036871/28888 mündlich 
oder schriftlich beantragt werden. Eine telefonische Antragstel-
lung ist unzulässig.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage 
vor der Wahl (25. Mai 2024), 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.
Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der der An-
tragsteller wahlberechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemeinde, 

die Anschrift der Verwaltungsgemeinschaft, die Nummer des 
Stimmbezirkes und des Wahlscheins angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben ge-
nannten Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmäch-
tigte Person auszuweisen.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzeitig 
an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26. Mai 2024 bis 
18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann bei der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle auch abgegeben werden.
Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

03.04.2024
König
Gemeindewahlleiter

Ende des amtlichen Teiles  
der Verwaltungsgemeinschaft  

„Heldburger Unterland“

Veröffentlichung der Bodenrichtwerte
Die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte des Freistaates 
Thüringen haben zum Stichtag 01.01.2024 auf Grundlage der 
Kaufpreissammlung flächendeckend Bodenrichtwerte ermittelt 
und veröffentlicht.

Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bo-
dens für eine Mehrheit von Grundstücken innerhalb eines ab-
gegrenzten Gebietes (Bodenrichtwertzone), die nach ihren 
Grundstücksmerkmalen, insbesondere nach Art und Maß der 
Nutzbarkeit weitgehend übereinstimmen und für die im We-
sentlichen gleiche allgemeine Wertverhältnisse vorliegen. Er 
ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche eines 



Amts- und Mitteilungsblatt der VG „Heldburger Unterland“ - 21 - Nr. 4/2024

2 231-696 Heldburg 4772
3 238-685 Heldburg, Lindenau 4773
4 246-674 Lindenau 4774
5 257-669 Lindenau 4775

Ende der amtlichen Mitteilungen  
anderer Behörden

Schulanmeldung

Liebe Eltern der zukünftigen Schulanfänger,

laut ThürSchulO § 119 gilt für die Anmeldung zur Einschulung 
2025:

„1) Alle Kinder, die bis zum 1. August des folgenden Jahres 
sechs Jahre alt werden, sind bei der Grundschule ihres Schul-
bezirks, bei Bestehen eines gemeinsamen Schulbezirks nach  
§ 14 Abs. 1 Satz 2ThürSchulG an einer der zuständigen Grund-
schulen, anzumelden. Für die Anmeldung kann der Schulträger 
auch eine Gemeinschaftsschule vorsehen. Für die Anmeldung 
an einer Grundschule im gemeinsamen Schulbezirk oder an  
einer Gemeinschaftsschule sind die §§ 139a bis c zu beachten. 
Ein Kind, das am 30. Juni eines Jahres mindestens fünf Jahre alt 
ist, kann auf Antrag der Eltern am 1. August desselben Jahres 
in die Schule aufgenommen werden. Die Entscheidung trifft der 
Schulleiter im Benehmen mit dem Schularzt.“

Die Schulanmeldungen für das Schuljahr 2025/2026
an der Grundschule Hellingen

finden vom 2. bis zum 3. Mai 2024 und am 06. Mai 2024
in der Zeit von 11 Uhr bis 16 Uhr

an unserer Einrichtung statt.

Bei der Anmeldung ist die Geburtsurkunde vorzulegen. Über die 
Kindergärten werden alle notwendigen Formulare ausgegeben. 
Die Eltern unterrichten die Schulleiterin über eine offensichtliche 
oder vermutete Behinderung des Kindes.

Bei Fragen wenden Sie sich an 03685/ 6791440 oder an  
gshellingen@schulen-hbn.de.

gez. Schulleitung

§ 4
Ergänzende Bewirtschaftungsregelungen

(1) Im Überschwemmungsgebiet gelten neben den Bestimmun-
gen des WHG folgende Regelungen:

1. Es gilt die gute fachliche Praxis der landwirtschaftlichen  
Bodennutzung.

2. Der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist 
nach dem Abtau der Schnee decke nach den Vorschriften 
der Düngeverordnung (DüV) vom 26. Mai 2017 (BGBl. I  
S. 1305) in der jeweils geltenden Fassung und den im Rah-
men der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln festgelegten 
Abstandsregelun gen zu Oberflächengewässern erlaubt. Un-
geachtet der in der Düngeverordnung genannten Fristen ist 
das Aufbringen von Düngemitteln nur bis zum 31. Oktober 
eines jeden Jahres erlaubt. Die Regelungen des § 29 Abs. 3 
ThürWG bleiben unberührt.

3. Im Gewässerrandstreifen nach § 29 Abs. 1 und 2 ThürWG 
müssen Ackerflächen mindestens in der Zeit vom 15. Novem-
ber eines jeden Jahres bis zum 15. Februar des Folgejah res 
mit ausgesäten Kulturpflanzen bewachsen sein, sofern nicht 
die Voraussetzungen des § 29 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 oder 2 
ThürWG vorliegen. Ein Umbruch nach § 29 Abs. 3 Satz 2 
Nr. 2 ThürWG darf nicht in der Zeit vom 15. November eines 
jeden Jahres bis zum 15. Februar des Folgejahres erfolgen.

(2) Ausnahmen von den Regelungen nach Absatz 1 können von 
der zuständigen Wasser behörde widerruflich genehmigt werden, 
wenn diese zu einer unbeabsichtig ten Härte führen würden und 
die Ausnahmeregelung dem Wohl der Allgemeinheit nicht entge-
gensteht.

§ 5
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 77 Abs. 1 Nr. 15 ThürWG 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig:

1. entgegen § 4 Abs. 1 Nr. 1 die landwirtschaftliche Bodennut-
zung im Über schwemmungs gebiet nicht entsprechend der 
guten fachlichen Praxis durchführt,

2. entgegen § 4 Abs. 1 Nr. 2 vor dem Abtau der Schneedecke 
im Überschwem mungsgebiet Pflanzen schutz mittel einsetzt 
oder zwischen dem 31. Oktober eines jeden Jahres und 
dem Abtau der Schneedecke im Folgejahr im Überschwem-
mungsgebiet Düngemittel aufbringt,

3. entgegen § 4 Abs. 1 Nr. 3 Ackerflächen im Gewässerrand-
streifen nach § 29 Abs. 1 und 2 ThürWG in der Zeit vom 15. 
November eines jeden Jahres bis zum 15. Februar des Fol-
gejahres ohne Bewuchs mit ausgesäten Kulturpflanzen be-
lässt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 77 Abs. 2 ThürWG mit 
einer Geldbuße bis zu fünfzig-tausend Euro geahndet werden.

§ 6
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.
Gleichzeitig wird die Thüringer Verordnung zur Feststellung des 
Überschwemmungsgebietes der Gompertshäuser Kreck und 
der Kreck im Landkreis Hildburghausen von Gompertshausen 
bis zur Landesgrenze bei Lindenau vom 21. Februar 2011 (Thür-
StAnz Nr. 13/2011, S. 514-515) für den von dieser Verordnung 
betroffenen Gewäs serabschnitt aufge hoben.

Jena, den 8. Februar 2024
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
Der Präsident
Mario Suckert

Anlage zu § 2 Abs. 1

Verzeichnis der Karten, die Bestandteil dieser Verordnung 
sind:

1. Kartenblatt im Maßstab 1 : 10 000, basierend auf ATKIS

lauf. Nr. Blattname Gemarkung lauf. Nr. OWB
1 223-648 Heldburg, Lindenau 4771

 
2. Kartenblätter im Maßstab 1 : 2 000, basierend auf ALKIS

lauf. Nr. Blattname Gemarkung, Flur lauf. Nr. OWB
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Betreuungsverein  
sucht ehrenamtliche Betreuer_Innen!

Engagieren Sie sich mit Sinn!

Südthüringer Betreuungsverein e.V. sucht ehrenamtliche Be-
treuerinnen und Betreuer. Helfen Sie Ihren Mitmenschen, die 
auf Grund einer Erkrankung oder Behinderungen selbst nicht in 
der Lage sind, ihre rechtlichen Angelegenheiten zu besorgen!  
Ehrenamtliche Aufwandsentschädigung von 449 EUR jährlich 
(pro Betreuung) garantiert!
Der Betreuungsverein berät und bietet den ehrenamtlichen Be-
treuer_Innen kostenfreie Fortbildungen und regelmäßige Erfah-
rungsaustauschmöglichkeiten an.

Beratungsangebot des Südthüringer Betreuungsvereins
Als anerkannter Betreuungsverein des Freistaats Thüringen, 
sind wir Ihr Ansprechpartner in Fragen der Vorsorge und bit-
ten Einzelberatungen sowie Gruppen-Veranstaltungen zu den  
Themen „Vorsorgevollmacht“, „Betreuungsverfügung“, „Patien-
tenverfügung“ und „rechtliche Betreuung“ an.

Unsere Sprechzeiten sind: Di. und Do. 9-12 und 13-15 Uhr

Bei Interesse wenden Sie sich an uns unter:
info@sthbv-hbn.com oder 03685 40500-11/-12
Mehr Information unter: https://sthbv-hbn.com/

Aktuelles aus dem Seniorenbeirat  
des Landkreises Hildburghausen

Am 28. Februar 2024 fand die erste  
Sitzung des Seniorenbeirates des Land-
kreises Hildburghausen statt.
Insgesamt nahmen 18 Personen an der 
Sitzung teil, die öffentlich stattfand.

Themen der Sitzung waren:
• Information zur durchgeführten Veranstaltung Entlastungs-

beitrag 125 € ab Pflegegrad 1 am 31. Januar im Sitzungs-
saal altes Rathaus in Hildburghausen, 59 Bürgerinnen und 
Bürger nahmen daran teil

• Auswertung der Mitgliederversammlung des Landesseni-
orenrates vom 05. Februar 2024 in Erfurt mit Vorstellung 
der Empfehlungen Wahlbausteine für die Kommunalwahlen 
2024

• Information zur online Veranstaltung Entwurf Ehrenamtsge-
setz für Thüringen

• Stand Vorbereitung 2. Seniorentag des Landkreises am  
06. Juni 2024 im Rahmen der 700 Jahrfeier der Kreisstadt 
Hildburghausen

• Teilnahme 10. Sozialgipfel in Thüringen am 19. März 2024 im 
Thüringer Landtag

• Thema Finanzen 2023 und 2024
• Kommunalwahlen 2024 und unsere Forderungen an die 

Kommunalpolitik, Erstellung unserer Wahlbausteine für die 
Kommunalwahlen im Landkreis

• Vorstellung des Südthüringer Betreuungsvereins, des Hos-
pizvereins Hildburghausen, der Selbsthilfegruppen im Land-
kreis und des Bundesprojektes Seniorenagentur 50 Plus 
durch VSBI e.V. und

• Berichte aus den Planungsräumen
• Anfragen an den Vorstand gab es nicht.
• Insgesamt nahmen 9 Gäste an der Sitzung teil.

Die nächste Sitzung findet am 08. Mai 2024 um 9:00 Uhr im  
Sitzungssaal des Landratsamtes Hildburghausen statt, die  
Sitzung ist öffentlich.

Marion Seeber
Vorsitzende Seniorenbeirat
Landkreis Hildburghausen

Die Jagdgenossenschaft  
Schlechtsart informiert:
Schlechtsart. Der Vorstand der Jagdgenossenschaft 
Schlechtsart lädt seine Mitglieder zur nichtöffentlichen  
Mitgliederversammlung am

Samstag, den 20. April 2024, um 19 Uhr
ins Dorfgemeinschaftshaus Schlechtsart

ein.

Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung
2. Jagdessen
3. Bericht des Vorstandes
4. Bericht des Kassenwarts
5. Bericht der Kassenrevision
6. Entlastung des alten Vorstandes
7. Bericht der Jagdpächter
8. Vorschläge zur Neuwahl des Jagdvorstandes
9. Neuwahl des Vorstandes
10. Antrag auf Jagdpachtverlängerung
11. Anfragen, Anregungen, Diskussionen
12. Gemütliches Beisammensein

Wichtig: Alle Mitglieder und Eigentümer von bejagba-
ren Flächen in der Gemarkung Schlechtsart haben zur  
Versammlung einen Eigentumsnachweis mitzubringen.

Der Jagdvorstand

Bekanntmachung der 
Jagdgenossenschaft Rieth
Gemäß § 7 Abs. 3 der Satzung der Jagdgenossenschaft 
Rieth ergeht hiermit nachfolgende Bekanntmachung:
Die Jahresversammlung der Jagdgenossenschaft Rieth wird

am 19.04.2024 ab 19.00 Uhr
im Saal der Gaststätte Beyersdorfer in Rieth

durchgeführt.

Hierzu sind alle Eigentümer (Wald-, Feld- und sonstigen 
Flächen) bzw. deren Beauftragte (Vertretungsvollmacht ist 
vorzulegen) deren Eigentum zu den bejagbaren Flächen der 
Jagdgenossenschaft gehört, eingeladen.

Tagesordnung:
- Begrüßung und Eröffnung;
- Jagdessen;
- Feststellung und Bestätigung der Tagesordnung;
- Kassenbericht und Abschluss des Jagdjahres 

2023/2024;
- Beschluss zur Entlastung des Vorstandes;
- Beschlussfassung zur Verwendung der Jagdpacht

(Anträge Vereine, Stadt);
- Beratung und Beschlussfassung zur Situation der Neu-

wahl des Jagdvorstandes und der Kassenprüfer der 
Jagdgenossenschaft im Jahre 2025;

- Beratung und Beschlussfassung zum Antrag zur Aufnah-
me eines weiteren Jagdpächters für den Jagdbogen I 
Albingshausen;

- Beratung und Beschlussfassung zur Situation der Bejagung 
des Jagdbogens III (Dillern) durch andere Jagdgenossen-
schaft bzw. Abrundung des vorhandenen Jagdbogens;

- Informationen zur Bejagung der anderen Jagdbögen und
- Anfragen der Grundholde, Informationen der Jagdpächter.

Sonstiges. Änderungen bzw. Anträge zur Tagesordnung sind auf 
der Grundlage der Satzung der Jagdgenossenschaft möglich.

Rieth/Albingshausen, den 01.03.2024
gez. Pappe
Jagdvorsteher
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... zur Geburt
Die VG „Heldburger Unterland“ begrüßt im Namen 
aller Bürgermeister und des Gemeinschafts- 
vorsitzenden den neuen Erdenbürger.

21.02. Maël Mothes Schweickershausen

Die VG „Heldburger Unterland“ gratuliert im Namen aller 
Bürgermeister und des Gemeinschaftsvorsitzenden allen 
Bürgern und Bürgerinnen, die im Mai 2024 Geburtstag  
haben, recht herzlich.

Ebenso werden die herzlichsten Grüße und Glückwünsche 
an alle Ehejubilare im Monat Mai 2024 übermittelt.

Herzlichen Glückwunsch

Geburtstagsjubiläen im Mai 2024

Westhausen
04.05. Herr Gerhard Schubert zum 70. Geburtstag
Heldburg OT Lindenau
13.05. Frau Elvira Mayer zum 70. Geburtstag
Straufhain OT Stressenhausen
27.05. Herr Günter Siebensohn zum 80. Geburtstag

Nächster Redaktionsschluss

Mittwoch, 24. April 2024

Nächster Erscheinungstermin

Freitag, den 10. Mai 2024


